Obergericht des Kantons Zurich
II. Strafkammer

Geschafts-Nr.: SB190457-O/U/mc

Mitwirkend: Oberrichter lic. iur. Spiess, Prasident, Oberrichterin lic. iur. Scharer
und Ersatzoberrichterin lic. iur. Tschudi sowie Gerichtsschreiber

lic. iur. Samokec

Urteil vom 3. November 2020

in Sachen
Staatsanwaltschaft | des Kantons Ziirich,
vertreten durch Staatsanwalt lic. iur. Kaegi,

Anklagerin, Berufungsklagerin und Anschlussberufungsbeklagte

sowie

Privatklager und Anschlussberufungsklager

1 unentgeltlich vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. X.

gegen

B. ,

Beschuldigter, Berufungsbeklagter und Anschlussberufungsklager

amtlich verteidigt durch Rechtsanwalt lic. iur. Y.



betreffend schwere Korperverletzung etc.

Berufung gegen ein Urteil des Bezirksgerichtes Dietikon vom 8. Mai 2019
(DG180044)



Anklage:

Die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft | (ehemals Staatsanwaltschaft IV) des
Kantons Zurich vom 15. November 2018 (Urk. 34) sowie die Erganzungsanklage
vom 10. Oktober 2020 (Urk. 138) sind diesem Urteil beigeheftet.

Urteil und Beschluss der Vorinstanz:
(Urk. 110 S. 68 ff.)

Es wird beschlossen:

1. Das Verfahren wird mit Bezug auf den Vorwurf des Hausfriedensbruchs im
Sinne von Art. 186 StGB infolge Ruckzugs des Strafantrags eingestellt.

Sodann wird erkannt:

1.  Der Beschuldigte ist schuldig

- der einfachen Koérperverletzung im Sinne von Art. 123 Ziff. 1 Abs. 1
StGB,

- der fahrlassigen schweren Kdrperverletzung im Sinne von Art. 125
Abs. 2 StGB,

- der Entwendung eines Motorfahrzeuges zum Gebrauch im Sinne von
Art. 94 Abs. 1 lit. a SVG,

- des mehrfachen Flhrens eines Motorfahrzeuges trotz Entzug des er-
forderlichen Fuhrerausweises im Sinne von Art. 95 Abs. 1 lit. b SVG,

- der mehrfachen Ubertretung des Betdubungsmittelgesetzes im Sinne
von Art. 19a Ziff. 1 BetmG.

2.  Einer weiteren strafbaren Handlung ist der Beschuldigte nicht schuldig und
wird freigesprochen.

3. Der Beschuldigte wird bestraft mit 21 Monaten Freiheitsstrafe (wovon bis
und mit heute 369 Tage durch Untersuchungs- und Sicherheitshaft erstan-

den sind) sowie mit einer Busse von Fr. 500.-.

4. Die Busse ist zu bezahlen. Bezahlt der Beschuldigte die Busse schuldhaft

nicht, so tritt an deren Stelle eine Ersatzfreiheitsstrafe von 5 Tagen.



Es wird eine stationare therapeutische Massnahme im Sinne von Art. 60
StGB (Suchtbehandlung) angeordnet. Der Vollzug der Freiheitsstrafe wird zu
diesem Zweck aufgeschoben. Es wird davon Vermerk genommen, dass der
Beschuldigte den moglichst raschen Antritt der stationaren therapeutischen

Massnahme wuinscht.

Die mit Verfigung der Staatsanwaltschaft | des Kantons Zurich vom 25. Ok-

tober 2018 beschlagnahmten Gegenstande, namlich

- 1 Tragershirt, grau/schwarz kariert (A0O11 '459'522),
- 1 kurze Hose, Marke "edc", blau (A011'459'533},
- 1 Motorradhelm, LS2, schwarz-braun (A011 '460'303),

werden nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils dem Beschuldigten auf
erstes Verlangen innerhalb von drei Monaten herausgegeben und ansons-
ten durch die Lagerbehorde (Lagerort: forensisches Institut Zarich, Ge-
schafts-Nr. 72679813) vernichtet.

Die weiteren mit VerfUgung der Staatsanwaltschaft | des Kantons Zirich

vom 25. Oktober 2018 beschlagnahmten Gegenstande, namlich

- 1 Lederjacke, Marke Zeus, braun (A011 '460'290),

- 1 T-Shirt Camouflage grin/weiss, zerschnitten (A011'465'637),

- 1 Jeans, blau, zerschnitten (A011 '465'648),

- 1 Glrtelschnalle braun (A011'465'659),

- 1 Paar Turnschuhe, Marke Vty, Grosse 44 (A011 '465'660 und AO11
'465'671 ),

werden nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils dem Privatklager 1 auf

erstes Verlangen innerhalb von drei Monaten herausgegeben und ansons-

ten durch die Lagerbehorde (Lagerort: Forensisches Institut Zurich, Ge-

schafts-Nr. 72679813) vernichtet.

Die weiteren mit VerfiUgung der Staatsanwaltschaft | des Kantons Zirich

vom 25. Oktober 2018 beschlagnahmten Gegenstande, namlich

- 1 Mobiltelefon, Marke iPhone 6+, inkl. SIM Karte (A011 '462'387),
- 1 Mobiltelefon, Marke BIU, Typ Tank Il, inkl. SIM Karte (A011 '462'401),



10.

11.

12.

13.

14.

15.

werden sofort zuhanden der Effekten des Beschuldigten freigegeben (La-
gerort: Gefangnis Zurich, ... [Adresse], Effekten des Beschuldigten).

Es wird davon Vormerk genommen, dass der Beschuldigte das Schadener-
satzbegehren der Privatklagerin 3 im Umfang von Fr. 34'989.- zzgl. 5 % Zins
seit 15. April 2017 anerkannt hat. Im Ubrigen wird auf das Schadenersatz-

begehren nicht eingetreten.

Der Beschuldigte wird gemass seiner Anerkennung verpflichtet, dem Privat-
klager 1 Fr. 4'000.- zuzlglich 5 % Zins ab 5. Mai 2018 als Genugtuung zu

bezahlen. Im Mehrbetrag wird das Genugtuungsbegehren abgewiesen.

Die Gerichtsgebiihr wird festgesetzt auf Fr. 4'500.-. Uber die weiteren Kos-

ten (Barauslagen usw.) wird die Gerichtskasse Rechnung stellen.

Rechtsanwalt lic. iur. Y. wird fur seine Aufwendungen als amtlicher
Verteidiger des Beschuldigten aus der Gerichtskasse mit Fr. 26'496.35 inkl.
Barauslagen und 7.7 % MwSt.) entschadigt.

Rechtsanwalt lic. iur. X. wird fur seine Aufwendungen als unentgeltli-
cher Vertreter des Privatklagers- 1 aus der Gerichtskasse mit Fr. 8'889.55

(inkl. Barauslagen und 7. 7 % MwSt.) entschadigt.

Die Kosten der Untersuchung und des gerichtlichen Verfahrens, ausge-
nommen diejenigen der amtlichen Verteidigung sowie der unentgeltlichen

Vertretung des Privatklagers 1, werden dem Beschuldigten auferlegt.

Die Kosten der amtlichen Verteidigung und der unentgeltlichen Vertretung
des Privatklagers 1 werden auf die Gerichtskasse genommen; vorbehalten
bleibt eine Nachforderung gemass Art. 135 Abs. 4 StPO.



b)

Berufungsantrage:

Der Staatsanwaltschaft | des Kantons Ziirich:

(Urk. 145 S. 11.)

1.

Bestatigung des erstinstanzlichen Urteils betreffend die Schuldspriiche
gemass Urteil-Dispositiv Ziffer 1, Absatz 3, 4 und 5.

Schuldigsprechung des Beschuldigten wegen vorsatzlich vollen-
deter schwerer Korperverletzung im Sinne von Art. 122 Abs. 1
StGB (Anklagesachverhalt gemass Ziff. 1.1).

Bestrafung des Beschuldigten mit einer Freiheitsstrafe von 4 72
Jahren und einer Busse von Fr. 500.—.

Anordnung einer stationaren therapeutischen Massnahme im
Sinne von Art. 60 StGB, unter Aufschub der Freiheitsstrafe zu-
gunsten der stationaren Massnahme.

Auferlegung der Kosten des Berufungsverfahrens auf die Staats-
kasse.

Eventualiter:

1.

Bestatigung des erstinstanzlichen Urteils betreffend die Schuldspriche
gemass Urteil-Dispositiv-Ziffer 1.

Bestrafung des Beschuldigten mit einer Freiheitsstrafe von 24
Monaten und einer Busse von Fr. 500.—.
Vollzug der Freiheitsstrafe.

Anordnung einer stationaren therapeutischen Massnahme im
Sinne von Art. 60 StGB, unter Aufschub der Freiheitsstrafe zu-
gunsten der stationaren Massnahme.

Auferlegung der Kosten des Berufungsverfahrens auf die Staats-
kasse.

Des unentgeltlichen Rechtsvertreters des Privatklagers A.

(Urk. 146 S. 1)

Die Berufung der Staatsanwaltschaft sei gutzuheissen.

im Sinne der Anschlussberufung oder eventualiter im Sinne der
Stellungnahme sei der Beschuldigte zu verpflichten, in Abwei-
chung von Ziff. 10 des Vorurteils, dem Privatklager eine Genugtu-
ung von CHF 9'000 zuzuglich 5% Zins seit 5.5.2018 zu bezahlen;

die Anschlussberufung des Beschuldigten sei vollumfanglich ab-
zuweisen;

Kosten zulasten Beschuldigter.



c) Der amtlichen Verteidigung:
(Urk. 148 S. 2)

1. In Gutheissung der Anschlussberufung sei der Beschuldigte folgender
strafbaren Handlungen nicht schuldig und freizusprechen:

- der vorsatzlichen vollendeten schweren Korperverletzung
(Anklageziffer 1.1),

- der einfachen Korperverletzung im Sinne von Art. 123 Ziff. 1
Abs. 1 StGB (Anklageziffer 1.1),

- der fahrlassigen Korperverletzung im Sinne von Art. 125
Abs. 2 StGB (Anklageziffer 1.1).

2.  Der Beschuldigte sei zu bestrafen mit maximal 5 Monaten Frei-
heitsstrafe, unter Anrechnung der erstandenen Untersuchungs-
haft, sowie einer Busse von maximal CHF 300.-.

3. Die Kosten der Untersuchung und des erstinstanzlichen Verfah-
rens seien mindestens zu 9/10, die Kosten des Berufungsver-
fahrens, der amtlichen Verteidigung sowie der unentgeltlichen
Vertretung des Privatklagers vollumfanglich auf die Staatskasse
zu nehmen.



Erwaqungen:

l. Verfahrensgang

1. Mit Beschluss vom 8. Mai 2019 stellte das Bezirksgericht Dietikon das
Strafverfahren gegen den Beschuldigten betreffend den Anklagevorwurf des
Hausfriedensbruchs ein (Urk. 110 S. 68). Mit Urteil vom gleichen Datum sprach es
den Beschuldigten der einfachen Korperverletzung, der fahrlassigen schweren
Korperverletzung, der Entwendung eines Motorfahrzeuges zum Gebrauch, des
mehrfachen Flhrens eines Motorfahrzeuges trotz Entzug des erforderlichen Fuh-
rerausweises und der mehrfachen Ubertretung des Betdubungsmittelgesetzes
schuldig und bestrafte ihn mit einer Freiheitsstrafe von 21 Monaten (unter An-
rechnung von 369 Tagen Haft) sowie mit einer Busse von Fr. 500.—. Den Vollzug
der Freiheitsstrafe schob die Vorinstanz zum Zweck einer zusatzlich angeordne-
ten stationaren Massnahme i.S.v. Art. 60 StGB (Suchtbehandlung) auf. Im Ubri-
gen entschied sie Uber die Beschlagnahmungen sowie die Zivilforderungen und

regelte die Kosten- und Entschadigungsfolgen (Urk. 110 S. 68 ff.).

2. Gegen das Urteil des Bezirksgerichtes Dietikon meldete die Staatsan-
waltschaft am 13. Mai 2019 Berufung an (Urk. 90) und reichte am 18. September
2019 fristgerecht ihre Berufungserklarung ein (Urk. 109/1 und Urk. 111). Mit Pra-
sidialverfugung vom 4. Oktober 2019 wurde die Berufungserklarung der Staats-
anwaltschaft dem Beschuldigten sowie den Privatklagern 1 und 3 zugestellt und
Frist angesetzt, um Anschlussberufung zu erheben oder einen Nichteintretensan-

trag zu stellen (Urk. 114).

3. Mit Eingabe vom 15. Oktober 2019 erklarte der Rechtsvertreter des
Privatklagers 1, dass ihm von der Vorinstanz bis anhin keine begrindete Fassung
des Urteils vom 9. Mai 2019 zugestellt worden sei, weshalb es ihm nicht mdglich
sei, einen Entscheid Uber die Erhebung einer Anschlussberufung zu treffen. Er
beantragte dementsprechend die Zustellung des begrindeten Urteils und die er-
neute Ansetzung einer Frist, um Anschlussberufung zu erheben oder einen Nicht-
eintretensantrag zu stellen (Urk. 116). Mit Prasidialverfigung vom 16. Oktober

2019 wurde dem Privatklager 1 ein Doppel des begrindeten Urteils der Vor-



instanz zugestellt und eine neue Frist von 20 Tagen zur Erhebung einer An-
schlussberufung oder zum Stellen eines Nichteintretensantrags angesetzt

(Urk. 117). In der Folge erhob der Privatklager 1 mit Eingabe vom 24. Oktober
2019 fristgerecht Anschlussberufung (Urk. 122). Ebenso erhob der Beschuldigte
am 28. Oktober 2019 innert Frist Anschlussberufung (Urk. 123). Die Anschlussbe-
rufungserklarungen des Privatklagers 1 und des Beschuldigten wurden mit Prasi-
dialverfigung vom 6. November 2019 der Staatsanwaltschaft sowie der Privatkla-
gerin 3 zugestellt (Urk. 127). Die Staatsanwaltschaft verzichtete auf Anschlussbe-

rufung (Urk. 130). Die Privatklagerin 3 liess sich nicht vernehmen (Urk. 128/1).

4.  Am 28. April 2020 wurde zur Berufungsverhandlung auf den 3. No-
vember 2020 vorgeladen (Urk. 134). Nachdem der Staatsanwaltschaft mit Be-
schluss vom 7. Oktober 2020 Gelegenheit zur Erganzung der Anklage gegeben
wurde (Urk. 136), reichte diese in der Folge eine Erganzungsanklage vom 10. Ok-
tober 2020 ein, hierorts eingegangen am 13. Oktober 2020 (Urk. 138), welche
dem Beschuldigten und dem Privatklager 1 am 14. bzw. 15. Oktober 2020 zuge-
stellt wurde (Urk. 139/1-2).

5.  Mit Eingabe vom 28. Oktober 2020 reichte die amtliche Verteidigung
ein vom Privatklager 1 unterzeichnetes Schreiben ein, in welchem Letzterer sein
Desinteresse an der Strafverfolgung des Beschuldigten kundtat und den Rickzug
seiner gegen den Beschuldigten gestellten Strafantrage, seiner "Berufung" und
seiner "Zivilklage" erklarte (Urk. 142A).

6. Zur Berufungsverhandlung erschienen der Beschuldigte in Begleitung
seines amtlichen Verteidigers Rechtsanwalt lic. iur. Y. | Staatsanwalt lic. iur.
Kaegi fur die Anklagebehoérde und der Privatklagervertreter Rechtsanwalt lic. iur.
X.____namens und im Auftrag des Privatklagers 1 (Prot. Il S. 8). Das Verfahren

erweist sich als spruchreif.

Il. Prozessuales

1. Wie bereits erwahnt, erklarte der Privatklager 1 in einem von ihm am
24. Oktober 2020 unterzeichneten Schreiben den Rickzug seiner gegen den Be-



schuldigten gestellten Strafantrage, seiner "Berufung" und seiner "Zivilklage". In
besagtem Schreiben bestatigte der Privatklager 1 zudem ausdricklich, dass seine
Erklarung aus freiem Willen erfolge und er diesbezuglich von niemandem beein-
flusst worden sei (Urk. 142A).

1.1. Der Vertreter des Privatklagers 1 machte anlasslich der Berufungsver-
handlung vom 3. November 2020 zusammengefasst geltend, dass der Privatkla-
ger 1 vom Beschuldigten bedrangt worden sei und sich im alkoholisierten Zustand
dazu habe hinreissen lassen, die fragliche Erklarung zu unterzeichnen. Es sei of-
fensichtlich, dass der Privatklager 1 eine solche Erklarung niemals unterzeichnet
hatte, wenn er sich der moglichen Konsequenzen bewusst gewesen ware. Der
Privatklager 1 habe das Schreiben sodann nicht gelesen, sondern einfach unter-
schrieben, weil er dem Beschuldigten blind vertraut habe (Urk. 146 S. 2 f.; Prot. Il
S. 36 f.).

1.2. Dem ist entgegenzuhalten, dass der juristisch nicht ganz prazise for-
mulierte, aber inhaltlich unmissverstandliche Wortlaut des vom Privatklager 1 un-
terzeichneten Schreibens die Folgen einer Unterzeichnung auch fur einen juristi-
schen Laien klar erkennen lasst. Konkrete Hinweise darauf, dass der Privatklager
1 bei der Unterzeichnung des besagten Schreibens einem Irrtum, einem Willens-
mangel oder einer Tauschung (Art. 386 Abs. 3 StPO) unterlag sind nicht ersicht-
lich. Dementsprechend ist er auf seiner (fristgerecht erstatteten [Art. 386 Abs. 1
lit. b StPO]) Erklarung vom 24. Oktober 2020 zu behaften und es ist vom Ruckzug

seiner Anschlussberufung Vormerk zu nehmen.

2. Die Rechtskraft des angefochtenen Urteils wird im Umfang der Anfech-
tung gehemmt (Art. 402 StPO i.V.m. Art. 437 StPO).

2.1. Die Berufung der Staatsanwaltschaft beschrankt sich auf die vorin-
stanzliche rechtliche Wurdigung des dem Beschuldigten in Anklageziffer 1.1 zur

Last gelegten Verhaltens sowie auf die Bemessung der Strafe (Urk. 111 S. 1 ff.).

2.2. Die Anschlussberufung des Beschuldigten beschrankt sich auf die

Schuldspriuche wegen einfacher Korperverletzung sowie fahrlassiger schwerer



Korperverletzung, hinsichtlich welchen er einen Freispruch verlangt, die vorin-
stanzliche Strafzumessung sowie die Zusprechung einer Genugtuung an den Pri-
vatklager 1 (Urk. 123 S. 2).

2.3. Damit ist festzuhalten, dass der Beschluss des Bezirksgerichtes Diet-
ikon vom 8. Mai 2019 bezuglich der Ziffer 1 (Einstellung des Strafverfahrens betr.
Hausfriedensbruch) und das gleichentags ergangene Urteil des Bezirksgerichtes
Dietikon bezuglich der Dispositivziffern 1, 3.-5. Lemma (Schuldspriche wegen
Entwendung eines Motorfahrzeuges zum Gebrauch, mehrfachen Flhrens eines
Motorfahrzeuges trotz Entzug des erforderlichen Fuhrerausweises und mehrfa-
cher Ubertretung des BetmG), 2 (Freispruch betr. Vernachlassigung von Unter-
haltspflichten und Fahren in fahrunfahigem Zustand), 6-8 (Beschlagnahmungen),
9 (Zivilforderung Privatklagerin 3) und 11-13 (Kostenfestsetzung) in Rechtskraft

erwachsen ist.

2.4. Aufgrund des vom Privatklager 1 am 24. Oktober 2020 erklarten Ruck-
zugs seiner Strafantrage gegen den Beschuldigten (vorstehend, Erw. 1) ist das
Verfahren in Bezug auf den (angefochtenen) vorinstanzlichen Schuldspruch we-
gen einfacher Korperverletzung i.S.v. Art. 123 Ziff. 1 Abs. 1 StGB einzustellen
(Art. 33 Abs. 1 StGB; Art. 379 StPO i.V.m. Art. 329 Abs. 1 lit. b, Abs. 4 und Abs. 5
StPO).

3. Die Vorinstanz sprach den Beschuldigten in Bezug auf die Tathandlung
gemass Anklageziffer 1.1. (neben der nicht mehr verfahrensgegenstandlichen
vorsatzlichen einfachen Korperverletzung) wegen fahrlassiger schwerer Korper-
verletzung i.S.v. Art. 125 Abs. 2 StGB schuldig (Urk. 110 S. 68 f.). Da die Anklage
in Bezug die vorgeworfene schwere Korperverletzung gemass Anklageziffer 1.1.
ausschliesslich die (eventual-)vorsatzliche und nicht auch eine fahrlassige Tatbe-
gehung umschrieb (Urk. 34 S. 3), wurde der Staatsanwaltschaft mit Beschluss
vom 7. Oktober 2020 Gelegenheit zur entsprechenden Erganzung der Anklage
gegeben (Art. 333 Abs. 1i.V.m. Art. 379 StPO; Urk. 136). Die erganzte Anklage
vom 10. Oktober 2020 wurde dem Beschuldigten und dem Privatklager 1 am 14.
bzw. 15. Oktober 2020 zugestellt (Urk. 139). Eine Ruckweisung des Verfahrens

an die Vorinstanz zur erneuten Beurteilung ist vorliegend nicht notwendig. So



fuhrte die Anklageerganzung insbesondere zu keiner Veranderung des Beweis-
fundaments bzw. der Beurteilungsgrundlage in Bezug auf die dem Beschuldigten
vorgeworfene schwere Korperverletzung. Die Mdglichkeit der Qualifikation des
fraglichen anklagegegenstandlichen Verhaltens des Beschuldigten als fahrlassige
schwere Korperverletzung ist denn auch nicht als vollig abwegig oder unvorher-
sehbar zu qualifizieren, zumal diese alternative rechtliche Wirdigung auch von
der Verteidigung anlasslich der vorinstanzlichen Hauptverfahren in den Raum ge-
stellt wurde (Prot. | S. 34). Indem die Parteien anlasslich der Berufungsverhand-
lung die Gelegenheit hatten, sich zur erganzten Anklage und den entsprechenden
Erwagungen im vorinstanzlichen Urteil zu aussern, wurden deren Parteirechte
gewahrt. Vor dem Hintergrund, dass die Vorinstanz das fragliche Verhalten des
Beschuldigten ohnehin bereits als fahrlassige schwere Korperverletzung qualifi-
zierte, wurde eine Ruckweisung des Verfahrens an die Vorinstanz zur erneuten
Beurteilung zufolge der erganzten Anklage einem formalistischen Leerlauf gleich-
kommen (vgl. zum Ganzen Urteil des Bundesgerichts 6B_1084/2019, E. 2.5).

lll. Sachverhalt

1. InZiffer 1.1. der Anklage vom 15. November 2018 sowie der Ergan-
zungsanklage vom 10. Oktober 2020 wird dem Beschuldigten die Begehung einer
(eventual-)vorsatzlichen, eventualiter einer fahrlassigen schweren Korperverlet-

zung zum Nachteil des Privatklagers 1 zur Last gelegt.

1.1. So sei es am 5. Mai 2018, etwa um 10.30 Uhr, zu einer Fahrt auf einer
Harley Davidson gekommen, mit dem Beschuldigten als Lenker und dem Privat-
klager 1 als Beifahrer auf dem Rucksitz/Sozius. Wahrend besagter Motorradfahrt
habe es dem Privatklager 1 schliesslich dessen "Dachlikappe" vom Kopf geweht,
worauf es zu einer verbalen Streitigkeit zwischen dem Beschuldigten und dem
Privatklager 1 gekommen sei. Im Verlaufe dieser Streitigkeit habe sich der Be-
schuldigte zu Fuss zur Béschung bzw. zum Steinbeet beim Trottoiran d er
C.__ -strasse in Dietikon (auf Hohe D.___ ) begeben und den Privatklager 1
aufgefordert, ihm zu folgen. Nachdem der Privatklager 1 der Aufforderung des

Beschuldigten nachgekommen sei und die Béschung bzw. das Steinbeet betreten



habe, habe der Beschuldigte plotzlich und ohne Vorwarnung begonnen, mit der
Faust auf den Oberkdrper des Privatklagers 1 einzuschlagen. In der Folge sei es
zu einem gegenseitigen Gerangel gekommen, wobei der Beschuldigte und der
Privatklager 1 zu Boden gefallen seien. Dort habe der Beschuldigte den am Bo-
den kauernden Privatklager 1 mit der rechten Faust etwa 3-4 Mal kraftig von hin-
ten linksseitig auf den Ricken geschlagen. Der Privatklager 1 habe sich so gut
wie mdglich mit seinen Handen zu wehren versucht. Im Rahmen seiner Abwehr
habe der Privatklager 1 auch einen Stein aus dem Steinbeet behandigt, um mit
diesem auf den Beschuldigten einzuschlagen, habe dies in der Folge aber unter-
lassen (Urk. 34 S. 1).

1.2. Durch die Faustschlage des Beschuldigten habe der Privatklager 1
teilweise lebensgefahrliche Verletzungen erlitten, welche eine sofortige notfallarzt-
liche Behandlung bzw. einen Eingriff im Spital erforderlich gemacht hatten. So
habe er insbesondere ein Trauma des Brustkorbes, einen Bruch der 8. Rippe
links korperriuckseitig, einen Spannungspneumothorax linksseitig, eine Verdich-
tung im linken Lungenoberlappen mit Verletzung des Lungengewebes sowie di-
verse Blutergusse (Oberlippe, linke Brustkorbaussenseite, linke Oberarminnensei-
te, Fingerkuppe des rechten Ringfingers), eine Schleimhautabtragung in der Un-
terlippenschleimhaut, ein Bluterguss am rechten Knie, eine Schwellung der rech-
ten Unterschenkelstreckseite sowie diverse Hautabschurfungen erlitten (Urk. 34
S.2f)

1.3. Angesichts der kraftigen Faustschlage gegen die linke Oberkorper-
ruckseite des Privatklagers 1 habe der Beschuldigte um die Mdglichkeit eines
Rippenbruchs und der damit verbundenen Gefahr einer lebensgefahrlichen Lun-
genverletzung, namentlich eines Spannungspneumothorax, gewusst und habe
diese gewollt verursacht bzw. deren Eintritt in Kauf genommen. Wenigstens sei
der Beschuldigte aber in pflichtwidriger Unvorsichtigkeit von einem Nichteintreten

lebensgefahrlicher Verletzungsfolgen ausgegangen (Urk. 34 S. 3; Urk. 138 S. 3).

2. Der Beschuldigte stellte in seinen Einvernahmen nicht in Abrede, dass
es nach einer Motorradfahrt mit dem Privatklager 1 am Vormittag des 5. Mai 2018

in Dietikon an der C. -strasse, auf Hohe D. , zunachst zu einer verba-



len und anschliessend zu einer tatlichen Auseinandersetzung mit dem Privatkla-
ger 1 gekommen sei. Jedoch streitet er ab, den Privatklager 1, wie in der Anklage
umschrieben, attackiert und verletzt zu haben. Vielmehr sei er es gewesen, der
sich gegen einen Angriff des Privatklagers 1 zur Wehr habe setzen mussen. Da-
bei habe er dem Privatklager 1 keine lebensgefahrlichen Verletzungen zufigen
wollen. Er machte denn auch geltend, der Privatklager 1 habe sich die lebensge-
fahrlichen Verletzungen nicht im Rahmen der tatlichen Auseinandersetzung, son-
dern durch einen Sturz im Anschluss an die Auseinandersetzung selbst zugezo-
gen (Urk. D1/9/1 S. 6 f.; Urk. D1/9/3 S. 2 ff.; Urk. D1/9/4 S. 4 ff., 7 ff., 12 f. und 15;
Urk. D1/9/5 S. 9 ff.; Prot. | S. 9 ff.; Prot. Il S. 24 ff.). Dementsprechend ist der An-
klagesachverhalt aufgrund der Verfahrensakten nach den allgemein gultigen Be-
weisregeln zu erstellen. Dabei ist insbesondere zu klaren, ob sich die Aussagen
des Privatklagers 1, wonach er vom Beschuldigten angegriffen worden sei und
ihm die lebensgefahrlichen Verletzungen durch die anklagegegenstandlichen
Faustschlage des Beschuldigten beigebracht worden seien, als glaubhaft erwei-
sen oder Anhaltspunkte dafiur bestehen, dass der Privatklager 1 die lebensgefahr-
lichen Verletzungen unabhangig von der tatlichen Auseinandersetzung erlitten
hat, wie dies vom Beschuldigten geltend gemacht wird.

2.1. Die bei der richterlichen Beweis- und Aussagenwurdigung anzuwen-
denden rechtstheoretischen Grundsatze und Regeln wurden von der Vorinstanz
zutreffend dargelegt. Darauf kann verwiesen werden (Urk. 110 S. 8 ff.; Art. 82
Abs. 4 StPO).

2.2. Als Beweismittel zur Erstellung des Sachverhalts dienen insbesondere
die Aussagen des Privatklagers 1 (Urk. D1/9/1-5), der Zeugin E.
(Urk. D1/12/1) und des Beschuldigten (Urk. D1/9/1-5; Prot. | S. 9 ff.; Prot. Il S. 24
ff.) sowie die medizinischen Akten betr. den Privatklager 1 und den Beschuldigten

(Urk. D1/15-18). Auf eine Wurdigung der Aussagen der Zeuginnen F. (bes-
te Freundin des Privatklagers 1) und G. (Mutter des Beschuldigten) kann
nachfolgend verzichtet werden. So beruhen die Aussagen der Zeugin F. zur

anklagegegenstandlichen tatlichen Auseinandersetzung vom 5. Mai 2018 oder

den Geschehnissen im Nachgang dazu ausschliesslich auf Hérensagen (vgl.



Urk. D1/10/1-2), weshalb sie keinen eigenen Beitrag zur Erstellung des Anklage-
sachverhalts zu erbringen vermogen. Dies gilt auch flr die Aussagen der Zeugin
G.____, welche anlasslich ihrer Einvernahmen nicht zum fraglichen Vorfall vom
5. Mai 2018 befragt wurde (Urk. D1/11/1-2).

3. Hinsichtlich der Glaubwurdigkeit des Beschuldigten ist festzuhalten,
dass diesen keine Pflicht zu wahrheitsgemasser Aussage trifft und er ein — grund-
satzlich legitimes — Interesse daran haben durfte, die Geschehnisse in einem flr
ihn guinstigen Licht darzustellen. Insofern ist grundsatzlich eine vorsichtige Wurdi-
gung seiner Depositionen angebracht. Es liegen aber keine konkreten Anhalts-
punkte vor, welche von vornherein gegen seine Glaubwurdigkeit sprechen war-
den. Der Privatklager 1 kann als direkt Geschadigter dem anklagegegenstandli-
chen Vorgang nicht ganzlich neutral entgegenstehen. Hinzu kommt, dass er auf-
grund der gegen den Beschuldigten geltend gemachten Genugtuungsforderung
ein finanzielles Interesse am Ausgang des Verfahrens hat. Es bestehen indes
keine spezifischen Umstande, welche an seiner grundsatzlichen Glaubwirdigkeit
Zweifel aufkommen lassen wirden. Dies insbesondere auch auf Grund dessen,
dass er — wenn es nicht zu einer Hospitalisation gekommen ware — gar kein Straf-
verfahren gegen den Beschuldigten angestrengt hatte (vgl. Urk. D1/9/4 S. 19). In
Bezug auf die Zeugin E.__, welche gemass eigenen Angaben weder zum Be-
schuldigten noch zum Privatklager 1 in irgendeiner Beziehung steht (Urk. D1/12/1
S. 11.), bestehen schliesslich keine Anhaltspunkte, welche Zweifel an ihrer
Glaubwurdigkeit wecken warden.

4.1. Gemass dem Gutachten des Instituts fur Rechtsmedizin der Universitat
Zurich (IRMZ) vom 18. Oktober 2018 zur kérperlichen Untersuchung des Privat-
klagers 1 gehe aus den medizinischen Unterlagen und CT-Bildern des Universi-
tatsspitals Zurich (USZ) betreffend dessen Behandlung im USZ ab dem 5. Mai
2018 hervor, dass der Privatklager 1 ein Trauma des Brustkorbes mit einem
Bruch der 8. Rippe links dorsal (korperrtickseitig) erlitten habe, was zu einem be-
ginnenden Spannungspneumothorax (Zusammenfallen eines Lungenfligels oder
eines Teils der Lunge bei einer Verletzung des Brustkorbes mit Entstehung eines

Uberdrucks in der Brusthéhle mit ventilartiger Wirkung) linksseitig gefiihrt habe.



Weiter sei im USZ eine Verdichtung im linken Lungenoberlappen festgestellt wor-
den, bei der es sich um eine Verletzung des Lungengewebes handeln kdnne.
Aufgrund des entstandenen Spannungspneumothorax (ohne penetrierende Ver-
letzung der Brustwand, durch die Luft in die Brusthohle hatte eindringen kdnnen)
musse aus medizinischer Sicht eine Verletzung des Lungengewebes als Ursache
fur den Austritt von Luft in die Brusthéhle angenommen werden. Schliesslich habe
der Beschuldigte auch einen Knochenbruch der Nase erlitten (Urk. D1/15/7 S. 8).

4.2. Bei der rechtsmedizinischen Untersuchung am 6. Mai 2018, welche
ebenfalls Grundlage des Gutachtens des IRMZ vom 18. Oktober 2018 bildet, hat-
ten sich sodann Bluterglsse an der Oberlippe, an der linken Brustkorbaussensei-
te, an der linken Oberarminnenseite, an der Fingerkuppe der rechten Ringfingers
und am rechten Knie sowie einer Schwellung an der rechten Unterschenkel-
streckseite des Privatklagers 1 als Folgen stumpfer Gewalteinwirkung gezeigt.
Zudem hatten sich Hautabschurfungen an der Stirn links, Gber beiden Schulter-
ruckseiten, an der Brustkorbruckseite links, an beiden Handrtcken, an den Fin-
gerstreckseiten, an der rechten Handinnenflache, an beiden Knien und beiden
Unterschenkelstreckseiten sowie eine Schleimhautabtragung in der Unterlippen-
schleimhaut gezeigt, welche Folgen tangential-schurfender Gewalt darstellen
wurden. Diese Verletzungen seien hinsichtlich ihres Entstehungszeitraums denn

auch mit dem gegenstandlichen Ereignis vereinbar (Urk. D1/15/7 S. 8 f.).

Dass der Privatklager 1 nach dem anklagegegenstandlichen Vorfall die in Ankla-

geziffer 1.1.2. aufgefliihrten Verletzungen aufwies, ist damit erstellt.

4.3. Das Gutachten des IRMZ vom 18. Oktober 2018 zur korperlichen Un-
tersuchung des Privatklagers 1 aussert sich schliesslich auch zu den moglichen
Entstehungsgriinden vorgenannter Verletzungen, worauf nachfolgend einzugehen

sein wird.

4.3.1. So halt dieses unter anderem fest, dass der Knochenbruch der Nase,
der Bluterguss an der Oberlippe und die Mundschleimhautverletzung durch
Faustschlage, wie sie vom Privatklager 1 geltend gemacht werden, entstanden

sein kdnnten. Eine Entstehung durch einen Sturz erscheine bei fehlender Schirf-



komponente eher unwahrscheinlich. Der Bluterguss am Rucken des Privatklagers
1 kénne sowohl durch einen Schlag oder Tritt, als auch durch einen Sturz ent-
standen sein. Der Bluterguss an der linken Oberarminnenseite kénne theoretisch,
je nach Haltung der Arme, ebenfalls durch einen Schlag verursacht worden sein.
Die Entstehung durch ein starkes Packen oder Festhalten sei aufgrund der Loka-
lisation jedoch wahrscheinlicher (Urk. D1/15/7 S. 9). Die kratzerartigen Hautab-
schirfungen Uber dem linken Schulterblatt, am rechten Handricken und den Fin-
gerstreckseiten, am linken Bein und der rechten Unterschenkelstreckseite seien
gemass gutachterlicher Einschatzung vereinbar mit einem Kontakt der am Tatort
befindlichen Gebuschen (Urk. D1/15/7 S. 10). Die eher flachigen Hautabschur-
fungen Uber beiden Schultern, an der linken Brustkorbaussenseite, an beiden
Handricken und an der rechten Handinnenflache wirden sodann eher zu einem
Kontakt mit einer rauen Oberflache passen, wie z.B. einem Sturz auf den Boden
(Urk. D1/15/7 S. 10). Die Verletzung am rechten Knie als Kombination aus Bluter-
guss und Hautabschurfung sowie die Schwellung am rechten Unterschenkel in
Kombination mit der Hautabschirfung seien ebenfalls vereinbar mit einem Sturz
zu Boden (Urk. D1/15/7 S. 10). An der Fingerkuppe des rechten Ringfingers habe
der Privatklager 1 schliesslich eine Kombination aus ritzerartiger Hautdurchtren-
nung und Bluterguss aufgewiesen, flr deren Entstehung ein Sturz mit Anprall auf
einem scharfkantigen Stein oder auch einer Scherbe in Betracht zu ziehen sei
(Urk. D1/15/7 S. 10).

4.3.1.1. In Bezug auf den beim Privatklager 1 festgestellten Knochenbruch
der Nase, den Bluterguss an der Oberlippe sowie die Verletzung der Mund-
schleimhaut ist festzuhalten, dass dem Beschuldigten in der Anklageschrift vom
15. November 2018 und der Erganzungsanklage vom 10. Oktober 2020 nicht vor-
geworfen wird, dem Privatklager 1 Faustschlage gegen das Gesicht bzw. den
Kopf verpasst zu haben. Wie zu zeigen sein wird, machte der Privatklager 1
gleichwohl in seiner ersten polizeilichen Einvernahme vom 6. Mai 2018 geltend,
zu Beginn der tatlichen Auseinandersetzung vom Beschuldigten zunachst mehr-
fach gegen den Kopf geschlagen worden zu sein (nachfolgend, Erw. 5.2.2.). Der
Umstand alleine, dass Schlage gegen den Kopf des Privatklagers 1 nicht Gegen-

stand der Anklage bilden, bedeutet demnach nicht, dass per se ausgeschlossen



ist, dass der Knochenbruch der Nase, der Bluterguss an der Oberlippe und die
Mundschleimhautverletzung als Folgen der anklagegegenstandlichen tatlichen
Auseinandersetzung resultierten. Dennoch fallen diese Verletzungen als Folgen
der in der Anklage umschriebenen konkreten Tathandlungen des Beschuldigten

ausser Betracht und sind daher im Folgenden auch nicht mehr von Relevanz.

4.3.1.2. Angesichts der Schlussfolgerungen des Gutachtens des IRMZ in
Bezug auf die méglichen Entstehungsgrinde fur die in der Anklage aufgeflhrten
(kratzerartigen und flachigen) Hautabschirfungen, den Bluterguss am Knie, die
Schwellung am rechten Unterschenkel sowie den Bluterguss an der Fingerkuppe
des rechten Ringfingers fallen sodann auch diese als unmittelbare Folgen der an-

klagegegenstandlichen Tathandlungen des Beschuldigten ausser Betracht.

4.3.2. Was die moglichen Entstehungsgriinde der Verletzungen am Rumpf
des Privatklagers 1 betrifft, wird im Gutachten des IRMZ vom 18. Oktober 2018
festgestellt, dass der erlittene wirbelsdulennahe Knochenbruch der 8. Rippe links
fur eine lokalisierte Gewalteinwirkung spreche, zumal es sich um einen einseiti-
gen Bruch einer einzelnen Rippe handle. Die Entstehung des Bruchs durch einen
Schlag oder einen Tritt sei damit aus rechtsmedizinischer Sicht gut moglich. Die
Entstehung des Bruches durch einen Sturz, bspw. auf einen Stein oder eine an-
dere hervortretende Struktur kdnne zwar nicht ausgeschlossen werden, scheine
aufgrund der Lokalisation des Bruches nahe der Wirbelsaule aber eher untypisch
(Urk. D1/15/7 S. 9 und 10). Der Rippenbruch kommt damit als Folge der in der
Anklage umschriebenen Tathandlung in Frage.

4.3.3. In Bezug auf die Entstehung des Spannungspneumothorax kommt
das Gutachten des IRMZ sodann zum Schluss, dass sich dieser aufgrund einer
Verletzung des Lungengewebes ausgebildet habe. Die Verletzung des Lungen-
gewebes sei dabei am ehesten durch den Rippenbruch bedingt gewesen
(Urk. D1/15/7 S. 10). Dementsprechend ist der anklagegegenstandliche Bruch der

Rippe des Privatklagers 1 als Ursache des Spannungspneumothorax zu sehen.



4.3.4. Entgegen der Ansicht der Verteidigung (Urk. 84/1 S. 12 f,; Urk. 148
S. 13 ff.) vermag an dieser Einschatzung auch die beim Privatklager 1 festgestell-

te Lungenerkrankung nichts zu andern.

4.3.4.1. Zutreffend ist, dass im Gutachten des IRMZ vom 18. Oktober 2018
darauf hingewiesen wird, dass aus den Unterlagen des USZ hervorgehe, dass
beim Privatklager 1 ein panlobulares Lungenemphysem, d.h. eine gleichmassig
Uber die Lunge verteilte Erweiterung der Luftraume, festgestellt worden sei. Bei
Personen mit einem solchen Lungenemphysem komme es haufig zu Ausbildun-
gen von Blasen im Lungengewebe an der Lungenoberflache. Diese Veranderun-
gen wurden ein erhodhtes Risiko fur ein Reissen des Lungengewebes und so fur
die Entstehung eines Spannungspneumothorax (auch ohne Rippenbruch) bewir-
ken. Ob beim Privatklager 1 eine solche Blase geplatzt sei, lasse sich gemass
gutachterlicher Einschatzung im Nachhinein nicht beweisen. Gleichzeitig kommt
das Gutachten des IRMZ aber zum Schluss, dass Rippenbriche auch bei Perso-
nen ohne Lungenerkrankung ohne weiteres zu einem Spannungspneumothorax
fuhren kénnten (Urk. D1/15/7 S. 11).

4.3.4.2. Aus dem Umstand, dass der Privatklager 1 einem erhdhten Risiko
unterliegt, ohne physische Gewalteinwirkung einen Riss im Lungengewebe zu er-
leiden und als Folge davon einen Spannungspneumothorax auszubilden, lasst
sich mithin nichts in Bezug auf die Situation ableiten, in welcher die Entstehung
des Spannungspneumothorax im Zusammenhang mit einem durch physische
Einwirkung verursachten Rippenbruch steht, wie dies gemass gutachterlicher Ein-
schatzung beim Privatklager 1 am ehesten der Fall war. Zudem wird im Gutach-
ten des IRMZ ausdricklich festgehalten, dass Rippenbriiche auch bei Personen
ohne Lungenemphysem ohne weiteres zu einem Spannungspneumothorax fuh-
ren kdnnen. Im Ubrigen ist die Ansicht der Vorinstanz (Urk.110 S. 23) zu teilen,
wonach die Wahrscheinlichkeit dafur, dass sich im Tatzeitpunkt ein zur anklage-
gegenstandlichen Tathandlung paralleles Geschehen entwickelt habe, in welchem
sich ein durch das Lungenemphysem bedingter Riss des Lungengewebes aktua-
lisiert und unabhangig des Rippenbruchs und ohne Einwirkung auf den Korper

des Privatklagers 1 zu einem Spannungspneumothorax gefuhrt habe, als dusserst
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gering zu bezeichnen sei. Dies gilt umso mehr, als die Gutachter des IRMZ auch
im Wissen um die Vorerkrankung des Privatklagers 1 die Entstehung des Span-
nungspneumothorax am ehesten auf den Rippenbruch zurickfuhren

(Urk. D1/15/7 S. 10).

5.  Der Privatklager 1 selbst fihrte die bei ihm festgestellten Verletzungen
auf die anklagegegenstandliche tatliche Auseinandersetzung mit dem Beschuldig-

ten vom 5. Mai 2018 zurtick.

5.1. Hierzu sei es gekommen, als er und der Beschuldigte — nachdem sie in
der Nacht zuvor bis in die frihen Morgenstunden gemeinsam 3 Flaschen Rot-
wein, etwa 1 Gramm Kokain und Marihuana konsumiert hatten (Urk. D1/8/2 S. 2,
4,6 und 8; Urk. D1/9/4 S. 4) — eine Ausfahrt mit dem Motorrad unternommen hat-
ten. Sie seien von ihm zuhause in Richtung Bergdietikon/Kindhausen losgefahren.
Wahrend der Motorradfahrt habe es ihm etwa auf Hohe des Minigolfplatzes in
Dietikon die Kappe vom Kopf geweht, worauf er den Beschuldigten gestupft bzw.
mit den Knien gedrtckt und ihn zum Anhalten aufgefordert habe (Urk. D1/8/1 S. 1;
Urk. D1/8/2 S. 2 f. und 7; Urk. D1/9/4 S. 3). Der Beschuldigte habe dann etwas
oberhalb des Minigolfplatzes angehalten und habe ihn absteigen lassen. An-
schliessend habe der Beschuldigte das Motorrad gewendet und sei an ihm vorbei
die Strasse wieder runter zur Kappe und anschliessend links auf ein Parkfeld ge-
fahren. Er selbst sei auf der Suche nach der Kappe ebenfalls die Strasse runter
und in Richtung des Parkfeldes gegangen. Zwischen den Buschen beim Parkfeld
habe er dann den Beschuldigten bemerkt, welcher ihm gesagt habe, dass er her-
kommen solle. Er habe gedacht, dass der Beschuldigte die Kappe gefunden habe
und sei ihm deshalb in die Blsche gefolgt (Urk. D1/8/1 S. 1; Urk. D1/8/2 S. 2 f.
und 6; Urk. D1/9/4 S. 3 und 11). Als er zum Beschuldigten gekommen sei, habe
dieser einfach begonnen, auf ihn einzuprugeln. Am Anfang habe er noch gedacht,
dass es sich um einen Spass des Beschuldigten handle. Dieser habe aber nicht
aufgehort auf ihn einzuschlagen, obwohl er ihm gesagt habe, dass er aufhéren
solle und es ihm wehtue. Er sei dann in die Knie gegangen, wobei der Beschul-
digte immer weiter von hinten zugeschlagen habe. Der Beschuldigte habe ihn

immer unter dem Schulterblatt links geschlagen. Noch als er am Boden gekauert
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sei, habe er gemerkt, dass es im linken Brustkorbbereich geknackt habe. Die
Schmerzen hatten sofort angefangen, als der Beschuldigte ihm auf den Ricken
geschlagen habe. Als er auf den Knien gekauert sei, habe er sich Uberlegt, einen
Stein zu nehmen, um sich damit zu wehren. Er habe auch einen Stein ergreifen
konnen und mit diesem nach hinten schlagen wollen, habe dann aber von diesem
Vorhaben wieder abgelassen, und nicht einmal einen Schlagversuch unternom-
men, da es sonst "wirklich losgegangen” ware, was er nicht gewollt habe

(Urk. D1/8/1 S. 1 f,; Urk. D1/8/2 S. 3und 5 f.; Urk. D1/9/4 S. 3f., 6 f. und 12 f.). Es
sei ihm dann irgendwie gelungen aufzustehen und davonzurennen (Urk. D1/8/2
S. 6; Urk. D1/9/4 S. 4). Dabei sei er am Motorrad des Beschuldigten vorbeige-
kommen und habe aus Wut dessen Helm von der Lenkstange heruntergerissen
und mitgenommen (Urk. D1/8/2 S. 3; Urk. D1/9/4 S. 8). Er sei dann zum nahege-
legenen Sportplatz gerannt und habe von dort aus nachhause gehen wollen. Er
habe grosse Schmerzen im Ricken bzw. im Rippenbereich verspurt und bereits
vermutet, dass er einen Rippenbruch habe. Aufgrund der Schmerzen, welche so
schlimm gewesen seien, habe er es aber nicht mehr nachhause geschafft. Er sei
um den Sportplatz herum zur H.___ -strasse gelaufen. Am Ende des Sportplat-
zes habe er kaum noch atmen kdnnen und habe keuchen mussen. Er sei dann an
derH.  -strasse auf dem Trottoir zusammengebrochen bzw. langsam zu-
sammengesackt. Bewusstlos gewesen sei er aber nie (Urk. D1/8/2 S. 6;

Urk. D1/9/4 S. 4). Auch sei er weder im Rahmen der Auseinandersetzung mit dem
Beschuldigten noch wahrend der nachfolgenden Flucht umgefallen bzw. auf den
Boden gefallen (Urk. D1/9/4 S. 11-13). Alserander H.__ -strasse am Boden
gelegen sei, habe ein Auto angehalten. Dessen Fahrer habe ihn gefragt, ob er
helfen kdnne. Er habe dann "irgendetwas von Ambulanz" gejapst, worauf der Au-
tofahrer wieder ins Auto gestiegen und weggefahren sei. Wahrscheinlich habe der
Fahrer gedacht, dass er (der Privatklager 1) ein Besoffener sei, weil er am Boden
so herumgejapst habe, dass man ihn wahrscheinlich kaum habe verstehen kon-
nen. Schliesslich habe ein kleines Madchen gesehen, dass es ihm schlecht gehe
und ihn angesprochen. Dieses Madchen habe dann ein Auto gestoppt und des-
sen Insassen hatten dann die Ambulanz alarmiert (Urk. D1/8/1 S. 2; Urk. D1/8/2
S. 3,5und 6; Urk. D1/9/4 S. 4 und 8).



- 22 -

5.2. Die Vorinstanz kam zum Schluss, dass die Aussagen des Privatklagers
1 zum anklagegegenstandlichen Tatgeschehen gemass Anklageziffer 1.1. als
plausibel, zurlckhaltend, differenziert und damit als glaubhaft zu werten zu seien
(Urk. 110 S. 11 ff., 16). Dem ist zuzustimmen.

5.2.1. So vermochte der Privatklager 1 in seinen Einvernahmen uberein-
stimmend und detailliert zu schildern, wie er wahrend einer gemeinsamen Motor-
radfahrt mit dem Beschuldigten seine Kappe verloren habe und bei der anschlies-
senden Suche nach besagter Kappe vom Beschuldigten hinter ein Gebusch geru-
fen und dort von ihm von hinten links auf den Rucken bzw. die Rippen geschlagen
worden sei, was zu einem fur ihn (den Privatklager 1) spurbaren Knacken im lin-
ken Brustkorbbereich geflhrt habe. Daneben, dass sich die Schilderungen des
Privatklagers 1 sowohl in Bezug auf das Kerngeschehen, als auch hinsichtlich der
Ereignisse rund um die fragliche tatliche Auseinandersetzung, als sehr anschau-
lich, nachvollziehbar und lebensnah erweisen, zeichnen sie sich auch durch origi-
nelle Details aus, so z.B., dass er sich Uberlegt habe, zu seiner Verteidigung den
Beschuldigten mit einem Stein zu schlagen ("/ch habe mir dann (berlegt, dort ei-
nen Stein zu nehmen und ihn [den Beschuldigten] damit zu schlagen. Einen Stein
konnte ich dann ergreifen. Mein Kopf hat dann aber mir gesagt, chum ..., lass das
sein. [...] Ich habe das mit dem Stein dann sein lassen, zum Gliick.", Urk. D1/9/4
S. 6) oder dass er in seiner Wut Uber den Angriff des Beschuldigten diesem den
Motorradhelm weggenommen habe ("Ich dachte mir "de Tubbel", dem nehme ich
Jetzt gerade den Helm weg.", Urk. D1/9/4 S. 8). Im Weiteren sind in den Aussagen
des Privatklagers 1 weder ibermassige Belastungen noch Ubertreibungen oder
Dramatisierungstendenzen erkennbar. Der Privatklager 1 machte vielmehr unge-
schont wirkende Angaben dazu, wie sich der anklagegegenstandliche Vorfall aus
seiner Sicht zugetragen habe, wobei er sich mit seinen Aussagen teilweise auch
selbst belastete, namentlich indem er angab, in der Nacht auf den anklagegegen-
standlichen 5. Mai 2018 gemeinsam mit dem Beschuldigten Kokain und Cannabis
konsumiert zu haben (Urk. D1/8/1 S. 2; Urk. D1/8/2 S. 2 und 4; Urk. D1/9/4 S. 15
f.). Schliesslich ist auch nicht ersichtlich, weshalb der Privatklager 1 den Beschul-
digten zu Unrecht hatte belasten sollen. So lassen sich weder den Verfahrensak-

ten noch den Aussagen des Privatklagers 1 oder denjenigen des Beschuldigten
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Hinweise auf ein in irgendeiner Weise gestortes oder feindschaftlich gepragtes
Verhaltnis entnehmen. Im Gegenteil beschrieben sowohl der Privatklager 1 als
auch der Beschuldigte ihr personliches Verhaltnis zueinander als freundschaftlich
([Privatklager 1:] "Ich kannte B.______ schon als kleinen Jungen. Mein Sohn und
B.__ gingen gemeinsam in dieselbe Klasse. Je élter das B.____ wurde, des-
to mehr kam es zu einem freundschaftlichen Verhéltnis zwischen mir und
B. ."Urk.D1/8/2 S. 2, "Ich kenne B.______ sonst eigentlich nur als friedferti-
gen Menschen." Urk. D1/8/2 S. 7, "Wir hatten auch noch nie Streit und haben
auch nie bése Worte ausgetauscht. Ich wiisste nicht wann. Im Gegenteil hat Herr
B.__ mir noch am Vorabend einen Blumenstock gebracht. Das war sehr lieb."
Urk. D1/9/4 S. 10; [Beschuldigter:] F/A19: "Wie sehen Sie ihr Verhéltnis zum Ge-
schédigten heute?" — "Eigentlich auch gut.", FIA20: "Hatten Sie mit dem Geschéa-
digten kurz vorher oder auch in der Vergangenheit irgendwelche Konflikte wie
diesen hier?" — "Nein, noch nie. Das ist der Einzige." Urk. D1/9/3 S. 6, "Wir hatten
ein sehr gutes Verhéltnis zueinander. Wir haben immer wieder lustige Sachen zu-
sammen unternommen. Irgendwann werden wir hoffentlich diesen Vorfall abha-
ken kénnen. Ich habe ihn [den Privatkldger 1] schon immer gut gemocht. Mir im-
ponierte seine Menschlichkeit.”, Urk. D1/9/4 S. 18). Der Privatklager 1 gab zudem
auch an, dass der anklagegegenstandliche Vorfall fur ihn grundsatzlich keinen
Grund fUr die Beanzeigung des Beschuldigten dargestellt hatte und das Strafver-
fahren vielmehr aufgrund seiner Hospitalisierung ins Rollen gekommen sei ("Hétte
es mir nicht die Lunge verrissen resp. wére sie nicht kollabiert, wére dieser ganze
Vorfall gar nicht amtlich geworden. Ich hétte ihn auch gar nicht angezeigt wegen
einer gebrochenen Rippe. Ich wurde aber in das Spital gebracht und es geht dann
automatisch in diese Richtung."”, Urk. D1/9/4 S. 19). Die Aussagen des Privatkla-

gers 1 sind damit grundsatzlich als glaubhaft zu qualifizieren.

5.2.2. An dieser Einschatzung vermag denn auch der Umstand nichts zu
andern, dass der Privatklager 1 in seiner ersten polizeilichen Einvernahme vom
6. Mai 2018 noch weitere Angriffshandlungen des Beschuldigten beschrieb, als
nur die Schlage gegen seinen Rucken. So machte er in besagter polizeilicher Ein-
vernahme geltend, vom Beschuldigten mit Schlagen gegen Kopf und Korper so-

wie mit Tritten traktiert worden zu sein ("Als ich dann zu ihm kam, ging er plétzlich
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auf mich los. Er priigelte véllig grundlos auf mich ein. Er schlug mir ins Gesicht
und gegen meinen Kérper. Er trat mich auch. Die ersten paar Schlage gingen ge-
gen meinen Kopf. Dann habe ich ihm auch einmal die Faust ins Gesicht. Nachher
machte ich aber nichts mehr, B.______ jedoch priigelte auf mich ein." Urk. D1/8/1
S. 1 F/A'5; "Als er wie gesagt mich ein paar Mal gegen den Kopf schlug, schlug
ich einmal zurtick. Mit der Faust in sein Gesicht.", Urk. D1/8/1 S. 2). In den nach-
folgenden beiden Einvernahmen gab er dagegen nur noch an, vom Beschuldigten
gegen den Rucken geschlagen worden zu sein und sich an Schlage gegen seinen
Kopf und Tritte nicht mehr erinnern zu kénnen ("Treten weiss ich nicht mehr. Er
hat mir auf den Riicken geschlagen.” Urk. D1/8/2 S. 3; Auf Vorhalt von

Urk. D1/8/1 S. 1, F/A 5: "Also jetzt kann ich mich daran nicht mehr erinnern. Es
kann schon sein, dass es so begonnen hat. An den von mir ausgefiihrten Schlag
kann ich mich nicht mehr erinnern.” Urk. D1/8/2 S. 3; "Es waren unzéhlige Schla-
ge in den Rlicken. Ich denke, dass es gegen 20 Schlége waren. Ob er mich getre-
ten hat, weiss ich nicht mehr." Urk. D1/8/2 S. 5; F/A: "Hat Herr B.____ Sie jemals
mit den Flissen getreten?"- "Nein. Das wiisste ich nicht.", Urk. D1/9/4 S.10). Ent-
gegen der Ansicht der Verteidigung (Urk. 84/1 S. 7 ff.; Urk. 148 S. 4 ff.) kbnnen
die vorgenannten unterschiedlichen Schilderungen in den Aussagen des Privat-
klagers 1 nicht als Ausdruck eines widerspruchlichen und unzuverlassigen Aus-
sageverhaltens gewertet werden. Die anlasslich der ersten polizeilichen Einver-
nahme getatigten Aussagen des Privatklagers 1 wurden von diesem in der Folge
weder erweitert noch aggraviert. Vielmehr relativierte er diese mangels besseren
Erinnerungsvermdgens, was sich nicht zuletzt auch zugunsten des Beschuldigten
auswirkt. Dem Privatklager 1 ware es denn auch moglich gewesen, trotz fehlen-
der konkreter Erinnerung bei seinen ursprunglichen Belastungen zu bleiben, zu-
mal diese auch durch die Erkenntnisse im rechtsmedizinischen Gutachten vom
18. Oktober 2018 eine Stutze erfahren hatten. So ware gemass gutachterlicher
Einschatzung die Beibringung des vom Privatklager 1 erlittenen Rippenbruchs
grundsatzlich sowohl durch einen Schlag, als auch durch einen Tritt moglich. Der
beim Privatklager 1 diagnostizierte — indessen nicht in die Anklageschrift aufge-
nommene — Knochenbruch der Nase ware gemass dem Gutachten zudem mit

den vom Privatklager 1 in der ersten Einvernahme noch geltend gemachten
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Faustschlagen gegen seinen Kopf vereinbar (Urk. D1/15/7 S. 9). Zusammenfas-
send vermdgen die vorerwahnten Relativierungen des Privatklagers 1 in Bezug
auf die vom Beschuldigten angewendete Gewalt die Glaubhaftigkeit seiner Sach-
verhaltsdarstellung jedenfalls nicht zu triben, im Gegenteil weisen sie auf einen

hohen Wahrheitsgehalt der Aussagen hin.

5.2.3. Gleiches gilt auch in Bezug auf den vom Privatklager 1 einzig anlass-
lich seiner ersten polizeilichen Einvernahme geschilderten Faustschlag ins Ge-
sicht des Beschuldigten (Urk. D1/8/1 S. 2). Zwar machte der Privatklager 1 in sei-
nen nachfolgenden Einvernahmen geltend, sich nicht mehr an einen von ihm ge-
gen das Gesicht des Beschuldigten gefuhrten Faustschlag erinnern zu kdnnen
(Urk. D1/8/2 S. 3; Urk. D1/9/4 S. 8 f.), schloss aber auch nicht aus, dem Beschul-
digten einen solchen im Rahmen der tatlichen Auseinandersetzung zugefligt zu
haben ("Ich weiss halt auch nicht, vielleicht hat er sich diese Verletzung ja beim
Gerangel am Boden sich selber oder auch durch mich zugefiigt. Keine Ahnung.",
Urk. D1/9/4 S. 8 f.). Ein widersprlchliches Aussageverhalten, wie es von der Ver-
teidigung in diesem Zusammenhang noch vor Vorinstanz geltend gemacht wurde
(Urk. 84/1 S. 5 ff.), ist vor diesem Hintergrund nicht ersichtlich.

5.2.4. Fur die Glaubhaftigkeit der Aussagen des Privatklagers 1 spricht
schliesslich auch der Umstand, dass sie in den Depositionen der Zeugin E.

eine Entsprechung finden.

5.2.4.1. Deren Angaben zum eigentlichen Tathergang stimmen mit den
Schilderungen des Privatklagers 1 Uberein, was grundsatzlich aber zu erwarten
ist, zumal sie den Hergang des anklagegegenstandlichen Vorfalls nicht selbst be-
obachtet hat, ihre Informationen hierzu vielmehr vom Privatklager 1 stammen ("Er
sagte auch, dass er auf einer Harley gewesen sei. Er hétte ein Képpli angehabt
und dieses sei weggeflogen. Ich fragte ihn dann, wer ihm diese Verletzungen zu-
gefiigt habe. Er sagte es seiein B gewesen: Er kenne diesen B._____
schon seit dieser ein kleiner Knabe sei. Er selber habe anhalten wollen, um das
Képpli zuriickzuholen. Das habe B._____ nicht gewollt. Dieser B._____ sei dann

anscheinend auf ihn losgegangen.” Urk. D1/12/1 S. 4; "Er sagte, dass B.
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ihn auf die Rippen geschlagen habe. B. sei auf ihn losgegangen.”
Urk. D1/12/1 S. 5).

5.2.4.2. Entscheidender ist vielmehr, dass die Angaben des Privatklagers 1
in Bezug auf die Vorgange ander H.___ -strasse bis zur Alarmierung der Ambu-
lanz — wonach ein Autofahrer, welchen er um Hilfe gebeten habe, einfach wieder
mit dem Auto davongefahren sei, worauf er von einem Madchen angesprochen
worden sei, welches ein Auto gestoppt und dessen Insassen schliesslich die Am-
bulanz alarmiert hatten (Urk. D1/8/1 S. 2; Urk. D1/8/2 S. 3, 5 und 6; Urk. D1/9/4
S. 4 und 8) — sich in den detaillierten und lebensnahen, mithin glaubhaften Schil-
derungen der Zeugin E._____in ahnlicher Form wiederfinden lassen. So gab die
Zeugin E.__ an, dass sie nach dem Einkaufen zu ihrer Wohnung zurtickge-
kehrt sei und dort den auf dem Trottoir liegenden Privatklager 1 bemerkt habe.
Neben diesem sei eine junge Person gestanden, von welcher sie angenommen
habe, dass sie dem Privatklager 1 habe helfen wollen. Diese Person sei dann
aber mit ihrem Auto wieder weggefahren. Sie habe dann noch zwei weitere Her-
ren der Reinigungsfirma |.__ bemerkt. Nachdem sie ihr Auto parkiert und ihre
Einkaufe in die Wohnung gebracht habe, sei sie wieder zurickgekehrt und habe
gesehen, wie die beiden Herren der Reinigungsfirma die Ambulanz verstandigt
hatten. Da die Herren nicht so gut Deutsch gesprochen hatten, habe sie dann an
Stelle derselben mit dem Rettungsdienst gesprochen. Anschliessend habe sie mit
dem Privatklager 1 gesprochen und diesen gefragt, was passiert sei (Urk. D1/12/1
S. 3).

5.2.4.3. Schliesslich ist darauf hinzuweisen, dass der von der Zeugin

E.  umschriebene Gemiutszustand, in welchem sie den Privatklager 1 vorge-
funden habe, darauf hinweist, dass der Privatklager 1 sich nach dem anklagege-
genstandlichen Vorfall wie jemand verhalten hat, der Opfer eines unvermittelten
und fUr ihn nicht nachvollziehbaren Angriffs wurde. So habe der Privatklager 1
gemass den Angaben der Zeugin E._ die ganze Zeit wiederholt, dass er den
Beschuldigten ja schon seit einer Ewigkeit kenne (Urk. D1/12/1 S. 3). Den Privat-
klager 1 schien im Nachgang zum anklagegegenstandlichen Vorfall demzufolge

nicht primar der Umstand beschaftigt zu haben, dass ihm Gewalt angetan wurde,
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sondern dass diese Gewalt von der Person des Beschuldigten ausging. Hatte der
Privatklager 1 aus seiner Sicht den Anlass fur die tatliche Auseinandersetzung mit
dem Beschuldigten geliefert — wie dies vom Beschuldigten geltend gemacht wird
(nachfolgend, Erw. 5.3.) — hatte es fur ihn auch keinen Grund gegeben, mit der
Ausserung, den Beschuldigten schon seit einer Ewigkeit zu kennen, sinngeméss
sein Unverstandnis Uber die ihm vom Beschuldigten zugefligte Gewalt auszudri-
cken. Dass der Privatklager 1 in diesem Moment aus reinem Kalkll handelte, den
Beschuldigten mithin bewusst vor der Zeugin E._ falsch belasten wollte,
kann angesichts der vom Privatklager 1 und Beschuldigten Ubereinstimmend gel-
tend gemachten langjahrigen ungetrubten Freundschaft ausgeschlossen werden
(vorstehend, Erw. 5.2.1.). Dies gilt umso mehr, als dass der Privatklager 1 die
Falschbelastungen gegenuber der Zeugin E._ in einem Zeitpunkt getatigt
hatte, in welchem er nachweislich mit einer lebensgefahrlichen Verletzung zu
kdmpfen hatte. Inm blieb im Ubrigen auch keine Zeit, um sich eine falsche Dar-

stellung auszudenken.

5.2.5. Fir die Glaubhaftigkeit der Aussagen des Privatklagers 1 spricht
schliesslich auch, dass sich die von ihm erlittenen Verletzungen auch aus rechts-
medizinischer Sicht mit einer Verursachung durch die von ihm geltend gemachten

Faustschlagen des Beschuldigten vereinbaren lassen (vorstehend, Erw. 4.1. ff.).

5.3. Den als glaubhaft zu qualifizierenden Aussagen stehen die Depositio-

nen des Beschuldigten gegenuber.

5.3.1. Nachdem der Beschuldigte anlasslich seiner ersten polizeilichen Ein-
vernahme vom 6. Mai 2018 zunachst noch abstritt, mit dem Privatklager 1 am
5. Mai 2018 Uberhaupt zusammen Motorrad gefahren zu sein und den Privatkla-
ger 1 in der Folge im Rahmen einer Streitigkeit verletzt zu haben (Urk. D1/9/1
S. 1), gab er spater in derselben Einvernahme an, dass es zu einer Schlagerei
zwischen ihm und dem Privatklager 1 gekommen sei ("Ich weiss nur noch, dass
A.___ plétzlich mit Steinen und sehr b6sem Blick auf mich losging." Urk. D1/9/1
S. 6; "Er hatte in beiden Ha&nden Steine. Er hat mir einen Stein an den linken
Mundwinkel geschlagen. Danach hat es eine Rangelei gegeben und dann hat er

mir noch mehrere Faustschldge an den Bauch, Hinterkopf und in das Gesicht ge-
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geben. Eventuell wurde ich am linken Unterarm auch gebissen.”, Urk.D1/9/1 S. 7;
F/A: "Was haben Sie gemacht?" — "Ich habe zuriickgeschlagen, um mich zu ver-
teidigen. Ich habe nicht aktiv geschlagen, sondern nur mich verteidigt. Ich hatte
auch Angst vor ihm, wegen den Steinen und dem Gesichtsausdruck.” Urk. D1/9/1
S. 7).

5.3.2. Anlasslich seiner Hafteinvernahme vom 7. Mai 2018 gab der Beschul-

digte sodann zwei unterschiedliche Sachverhaltsdarstellungen zu Protokoll.

5.3.2.1 So gab er auf Vorhalt des Tatvorwurfs zunachst an, dass es am
5. Mai 2018 anlasslich einer gemeinsamen Motorradfahrt zum Streit mit dem Pri-
vatklager 1 gekommen sei, weil es diesem wahrend der Fahrt die Kappe vom
Kopf geweht habe. Er habe dann die Kappe des Privatklagers 1 aufgenommen.
Der Privatklager 1, welcher Steine in seinen Handen gehalten habe, habe ihn
dann mit bosen Augen angeschaut. Er (der Beschuldigte) sei anschliessend hinter
einen Busch gegangen, weil er glaublich geahnt habe, dass es zu einer Schlage-
rei kommen wurde. Der Privatklager 1 sei ihm dann in den Busch gefolgt, wo es
dann auch zu einer Schlagerei gekommen sei ("Ich schlug ihm [dem Privatklager
1] mit der Faust von hinten gegen die Schultern und allenfalls noch gegen das
Geséss. Von vorne habe ich den Geschédigten nie mit der Faust geschlagen und
schon gar nicht von vorne in den Oberkdrper, zudem habe ich ihn auch nicht an
den Kopf geschlagen. Zudem kann ich mit Sicherheit sage, dass ich den Gesché-
digten nur mit der Faust geschlagen habe, nicht Fusstritte versetzt habe. Sodann
kann ich auch mit Sicherheit sagen, dass ich den Geschédigten nicht gegen die
Beine und Arme geschlagen habe." Urk. D1/9/3 S. 2). Der Privatklager 1 habe ihm
die Faust gegen die linke Gesichtsseite geschlagen, weswegen er an der Ober-
lippe links eine kleine Platzwunde erlitten habe. Seiner Ansicht nach, habe der
Privatklager 1 mehr als einmal mit der Faust auf ihn eingeschlagen. Nach dem
Gerangel sei der Privatklager 1 dann ein "Rasen/Busch-Port" heruntergefallen, sei
dann aber wieder aufgestanden und habe ihm noch "Arschloch” nachgerufen und

sei dann weggegangen (Urk. D1/9/3 S. 3).

5.3.2.2. Erneut nach dem Grund fur den Streit gefragt, gab der Beschuldigte
anlasslich seiner Hafteinvernahme vom 7. Mai 2018 zu Protokoll, dass es wegen



- 29 -

der wahrend der Motorradfahrt vom Kopf des Privatklagers 1 weggewehten Kap-
pe zum Streit gekommen sei ("Wie gesagt, es kam wegen diesem Perret zu dem
Streit. Er wurde so witend wegen dem Perret. Er verlor dieses Perret beim Fah-
ren. Er sass hinter mir auf dem Motorrad. Er sagte mir dann, er hétte das Perret
verloren. Er griff mir dann in den Lenker hinein. Weiter oben beiderd._ -
strasse habe ich dann angehalten und habe ihm gesagt, ob er eigentlich spinnt,
mir in die Lenkung einzugreifen."” Urk. D1/9/3 S. 3). Er habe dann den Privatklager
1 aufgefordert vom Motorrad abzusteigen, worauf ihm dieser einen Faustschlag —
ohne einen Stein in der Hand — in die linke Gesichtshalfte verpasst habe, was zu
einer ziemlich starken Blutung auf der linken Lippenseite gefuhrt habe

(Urk. D1/9/3 S. 3 und 5). Er sei dann mit dem Motorrad auf den Parkplatz am

K. -wegan der Verzweigung C.  -strasse gefahren, habe dort das Mo-
torrad abgestellt und anschliessend die Kappe des Privatklagers 1 von der Fahr-
bahn geholt (Urk. D1/9/3 S. 3). Der Privatklager 1 sei ihm dann auf der Strasse
entgegengekommen und habe einen zornigen Blick gehabt sowie einen oder zwei
Steine in seinen Handen gehalten ("Er hielt sicherlich einen Stein in den H&nden.
Ich denke heute es waren zweli, aber ich mochte das nicht behaupten.”

Urk. D1/9/3 S. 3). Er (der Beschuldigte) habe sich dann zwischen die Garagenbox
und die dortigen Blische begeben und sich dort zu verstecken versucht, weil er
gedacht habe "jetzt réblets denn” (Urk. D1/9/4 S. 3 und 5). Es habe noch zwei
Frauen bei der Busstation auf der anderen Strassenseite gehabt, welche mitver-
folgt hatten, wie der Privatklager 1 die Strasse heruntergekommen sei. Er habe
nicht gewollt, dass diese sehen, wie der Privatklager 1 ihn angreife (Urk. D1/9/3
S. 3f.). Zwischen den Buschen und der Garagenbox sei es dann zur tatlichen
Auseinandersetzung gekommen. Die ganze Auseinandersetzung habe am Boden
stattgefunden. Er sei auf dem Rucken gelegen und der Privatklager 1 habe sich
rucklings auf ihm befunden. Der Privatklager 1 sei seitlich auf ihm gelegen, wobei
er (der Beschuldigte) ihn dann mit der Faust auf den Ricken geschlagen habe
(Urk. D1/9/3 S. 5). Er habe den Privatklager 1 glaublich etwa vier Mal mit der
Faust gegen die Schulter geschlagen (Urk. D1/9/3 S. 4). Gegen die Rippen des
Privatklagers 1 habe er nie geschlagen (Urk. D1/9/3 S. 6). Auch nicht gegen des-
sen Kopf oder Gesicht (Urk. D1/9/3 S. 4). Er selber sei vom Privatklager 1 mehre-



re Male mit einem Stein in der Faust geschlagen worden; einmal gegen den Ru-
cken und einmal gegen die Hufte (Urk. D1/9/3 S. 5). Nach der Auseinanderset-
zung sei der Privatklager 1 die Béschung hinuntergefallen (Urk. D1/9/3 S. 4).

5.3.3. Anlasslich seiner Konfrontationseinvernahme vom 12. Juni 2018 gab
der Beschuldigte zum anklagegegenstandlichen Vorfall erneut an, dass der Pri-
vatklager 1 wahrend besagter Motorradfahrt vom 5. Mai 2018 seine Kappe verlo-
ren habe. Der Privatklager 1 habe ihn "mit seinen Beinen" auf diesen Umstand
aufmerksam gemacht und zudem mit den Armen nach vorne gegriffen und ver-
sucht, am Lenkrad die Bremse zu betatigen (Urk. D1/9/4 S. 4 und 6). Er (der Be-
schuldigte) sei dann bei der nachsten Gelegenheit rechts rausgefahren und habe
dem Privatklager gesagt, dass dieser vom Motorrad absteigen solle und er seine
Kappe holen werde (Urk. D1/9/4 S. 4 f.). Beim Wenden des Motorrades habe ihm
der Privatklager 1 mit der Faust gegen die linke Lippenpartie geschlagen, was zu
einer leicht blutenden Verletzung gefuhrt habe (Urk. D1/9/4 S. 7 und 8). Die tatli-
che Auseinandersetzung qualifizierte er als Gerangel. Er und der Privatklager 1
hatten sich hin und her gestossen, wobei der Privatklager 1 auf ihn gefallen sei.
Er sei auf dem Boden gelegen und der Privatklager 1 sei rucklings auf ihm gele-
gen. Er habe den Privatklager 1 dann mit der rechten Faust etwa 3-4 Mal gegen
die rechte Schulter geschlagen. Er habe nie auf die linke Seite geschlagen, son-
dern stets rechts (Urk. D1/9/4 S.10). Er selbst sei vom Privatklager 1 mit einem
Stein geschlagen worden bzw. Letzterer habe versucht, ihn mit dem Stein zu
schlagen ("Ja, er schlug mich mit dem Stein. Ich selber war damals am Boden am
Kauern. Er schlug mich mit dem Stein, aber nicht in das Gesicht, sondern er pro-
bierte mich mit dem Stein in die Seite zu schlagen. Ich wich dem Stein aus und er
traf mich nicht. Es war mehr ein Versuch von Seiten A.______, mich mit dem Stein
zu treffen.” Urk. D1/9/4 S. 11 f.). Als der Privatklager 1 auf ihm gelegen sei, habe
er ihn aufgefordert, mit dem Streit aufzuhéren. Der Privatklager 1 sei dann aufge-
standen und anschliessend etwa 2 bis 3 Meter weiter das Bord hinuntergestirzt
(Urk. D1/9/4 S. 12 und 13).

5.3.4. Anlasslich seiner staatsanwaltschaftlichen Schlusseinvernahme vom
30. Oktober 2018 stellte der Beschuldigte in Abrede, dem Privatklager 1 die an-



klagegegenstandlichen Verletzungen, insbesondere den Rippenbruch, zugefugt
zu haben (D1/9/5 S. 10 und 11). Diese seien glaublich durch den Sturz des Pri-
vatklagers 1 vom Bord entstanden (F/A: "Woher soll denn diese Verletzung lhres
Erachtens stammen?" — "Ich denke, dass er aufstand und das Port herunterstiirz-
te...Oder beim Weggehen...Es gibt dort noch eine Steintreppe.” Urk. D1/9/5

S. 11). Zum eigentlichen Tatgeschehen gab er an, dass er sich in das Gebusch
begeben habe, um zu urinieren. Daraufhin sei der Privatklager 1 pl6tzlich mit ei-
nem Stein in der Hand auf ihn zugekommen und habe mehr Kokain gewollt. Da-
raufhin sei es zu einem Gerangel gekommen (Urk. D1/9/5 S. 17). Er habe den
Privatklager 1 seitlich hinten rechts auf den Rucken geschlagen. Der Privatklager
1 sei dabei rucklings auf seinem Bauch (demjenigen des Beschuldigten) gelegen
("Er lag mit dem Riicken auf meinem Bauch und ich habe ihn mit der Faust auf-
merksam gemacht, er solle von meinem Bauch herunter.” Urk. D1/9/5 S.10 und
17).

5.3.5. Vor Vorinstanz gab der Beschuldigte erneut an, wahrend einer Motor-
radfahrt vom Privatklager 1 durch das Zusammenklemmen der Beine, Stupsen
und in den Lenker greifen darauf aufmerksam gemacht worden zu sein, dass er
(der Privatklager 1) seine Kappe verloren habe. Er habe dann angehalten und
dem Privatklager 1 gesagt, er solle absteigen und er werde seine Kappe holen.
Der Privatklager 1 habe ihm daraufhin einen Faustschlag in die linke Gesichtspar-
tie verpasst. Er (der Beschuldigte) sei dann zurickgefahren, habe die Kappe von
der Strasse aufgenommen und sei dann zu den Parkplatzen gefahren und habe
dort sein Motorrad abgestellt. Er habe dann urinieren missen und sei deswegen
hinter einen Busch gegangen. Der Privatklager 1 sei dann von der Seite des
Parkplatzes her dazugestossen und habe ihn zusammengeschissen und ihn an-
gegriffen (Prot. | S. 10 und 11). Der Privatklager 1 sei mit einem Stein in der Hand
auf ihn losgegangen und habe ihn zu schlagen versucht. Er habe aber auswei-
chen kénnen ("Er hat versucht, mit den Stein auf den Kopf zu schlagen, das ging
aber nicht, ich konnte ausweichen. Dann hat er es unten noch einmal versucht
und ich konnte ebenfalls ausweichen.” Prot. | S. 12). Sie seien dann umgefallen,
er (der Beschuldigte) auf den Rucken und der Privatklager 1 mit dessen Ricken

zum seinem Bauch (demjenigen des Beschuldigten) gewandt auf ihn. Als sie am



Boden gelegen seien, habe der Privatklager 1 nicht versucht, mit dem Stein auf
ihn einzuschlagen, weil er glaublich keine Mdglichkeit dazu gehabt oder es nicht
gemacht habe. (Prot. | S.13). Er selbst habe keine aktive Rolle im Gerangel ge-
spielt, sondern habe lediglich eine Abwehrreaktion gezeigt bzw. sei den Angriffen
des Privatklagers 1 ausgewichen (Prot. | S. 12) bzw. habe ihm Schlage auf den
Rucken/das Schulterblatt gegeben. Da er am Boden und der Privatklager 1 auf
ihm drauf gelegen sei, habe er aber gar nicht richtig ausholen bzw. schlagen kon-
nen. Er habe das getan, um den Privatklager 1 darauf aufmerksam zu machen,
dass er von ihm runter- bzw. weggehen solle (Prot. | S. 12 und 25). Der Privatkla-
ger 1 sei dann aufgestanden und habe loslaufen wollen, worauf er die Boschung

hinuntergefallen sei (Prot. | S. 12).

5.3.6. Anlasslich der Berufungsverhandlung gab der Beschuldigte zur ankla-
gegegenstandlichen Auseinandersetzung zu Protokoll, dass es am fraglichen Tag
schones Wetter draussen gewesen sei, weshalb er den Privatklager 1 "ein wenig
dazu (iberredet" habe, eine gemeinsame Motorradfahrt zu unternehmen. Sie sei-
en dann losgefahren, wobei es dem Privatklager 1 unterwegs die Kappe wegge-
windet habe und er von diesem zum Anhalten aufgefordert worden sei. Er habe
dann rechts bei einem Weg, welcher zu einem Landwirt fihre, angehalten. Dort
seien er und der Privatklager 1 dann das erste Mal aneinandergeraten, weil er
(der Beschuldigte) das Motorrad nicht sofort angehalten habe. Der Privatklager 1
habe ihm einen Faustschlag ins Gesicht bzw. auf die Lippe verpasst. Er habe
dann mit dem Motorrad kehrt gemacht und sei die Hauptstrasse wieder runterge-
fahren und habe die Kappe des Privatklagers 1 wahrend der Fahrt wieder aufge-
nommen. Der Privatklager 1 sei dann die Strasse runtergekommen, worauf es
wieder Streit gegeben habe, weil es nicht ganz klar gewesen sei, wo die Kappe
sei, wer diese jetzt habe und weshalb diese nicht mehr dort sei, wo sie hatte sein
sollen. Er (der Beschuldigte) habe dann urinieren missen und sich hinter einen
Busch bei einer sich in der Nahe befindlichen Garagenwand begeben. Als er mit
dem Urinieren fertig gewesen sei, habe er den Privatklager 1 kommen sehen.
Dieser sei wegen seiner Kappe wutend gewesen und wie eine Furie auf ihn los-
gegangen. Der Privatklager 1 habe einen Stein in seiner Hand gehabt und ihn zu

schlagen versucht, wobei er aber habe ausweichen kénnen und vom Privatklager



1 nicht getroffen worden sei. Es sei dann ein Gerangel entstanden, wobei er und
der Privatklager 1 beide gestirzt und auf dem Boden gelegen seien, der Privat-
klager 1 mit dem Rucken auf ihm. Er habe den Privatklager 1 in der Folge mit sei-
ner rechten Faust auf die rechte Seite gegen die Schulter bzw. den Rucken ge-
schlagen und ihn auf diese Weise gebeten, von ihm runterzugehen. Der Privat-
klager 1 sei dann aufgestanden, weggelaufen und das Bord hinuntergestirzt
(Prot. Il S. 24 ff.).

5.3.7. Die vorstehend wiedergegebenen Aussagen des Beschuldigten er-
weisen sich insofern als konstant, als dass er gleichbleibend — und in Uberein-
stimmung mit dem Privatklager 1 — schilderte, dass er mit diesem am 5. Mai 2018
eine gemeinsame Motorradfahrt unternommen habe, wahrend welcher der Privat-
klager 1 seine Kappe verloren habe, worauf es zu einem Halt und anschliessend
zu einer tatlichen Auseinandersetzung gekommen sei. Weiter gab der Beschuldig-
te in seinen Einvernahmen konstant an, dass der Privatklager 1 im Anschluss an
die tatliche Auseinandersetzung ein Bord hinuntergefallen sei. Im Ubrigen schil-

derte er das Vorgefallene jeweils aber auf unterschiedliche Weise.

5.3.7.1. So beschrieb er namentlich den Beginn der tatlichen Auseinander-
setzung immer wieder anders. Nachdem er in seiner ersten polizeilichen Einver-
nahme vom 6. Mai 2018 zunachst bestritt, am 5. Mai 2018 mit dem Privatklager 1
eine Motorradfahrt unternommen zu haben, worauf es zu einer tatlichen Ausei-
nandersetzung gekommen sei, gab er spater in derselben Einvernahme demge-
genuber an, dass der Privatklager 1 nach einer gemeinsamen Motorradfahrt plotz-
lich mit sehr bésem Blick und Steinen in beiden Handen auf ihn losgegangen sei,
worauf es zu einem Gerangel gekommen sei (Urk. D1/9/1 S. 6 f.). In der folgen-
den Hafteinvernahme vom 7. Mai 2018 wiederholte er, dass er nach der "Ber-
gung" der Kappe des Privatklagers 1 gesehen habe, wie inm dieser auf der Stras-
se mit bésem Blick und einem oder zwei Steinen in den Handen entgegenge-
kommen sei, woraufhin er in ein nahegelegenes Gebusch geflichtet sei. Der Pri-
vatklager 1 sei ihm dorthin gefolgt, worauf es zur fraglichen Auseinandersetzung
gekommen sei (Urk. D1/9/3 S. 2 ff.). Als Grund fur seine Flucht in die Busche gab

der Beschuldigte dabei zunachst an, aufgrund des bdsen Blicks des Privatklagers



1 und den Steinen in dessen beiden Handen davon ausgegangen zu sein, dass
es zu einer Auseinandersetzung kommen werde, weshalb er versucht habe, sich
hinter dem GebuUsch zu verstecken (Urk. D1/9/4 S. 3 und 5). Spater in derselben
Einvernahme nannte er wiederum einen anderen, kontraren Grund fur seine
Flucht ins Gebusch. So habe er auf diese Weise verhindern wollen, dass die zwei
Frauen an der nahegelegenen Busstation sehen wirden, wie er vom Privatklager
1 angegriffen werde (Urk. D1/9/3 S. 3 f.). Dabei ist zu beachten, dass diese De-
position — unabhangig von ihrer Widerspruchlichkeit zum urspringlich geschilder-
ten Fluchtgrund — auch isoliert betrachtet dusserst lebensfremd erscheint und
nicht zu Uberzeugen vermag. So leuchtet es nicht ein, weshalb ein Opfer zu ver-
hindern versuchen sollte, dass Dritte einen antizipierten koérperlichen Angriff be-
obachten kdnnen. Anlasslich seiner staatsanwaltschaftlichen Schlusseinvernah-
me, vor Vorinstanz und in der Berufungsverhandlung nannte der Beschuldigte
dann wieder ein neues Motiv daflr, weshalb er sich ins Gebusch beider K.__ -
strasse begeben habe, namentlich um dort zu urinieren. Zudem stellte er die Aus-
gangslage fur die tatliche Auseinandersetzung vollig neu dar. Entgegen seiner
frGheren Depositionen, wonach er den Angriff des Privatklagers 1 angeblich anti-
zipiert und sich deshalb ins Gebusch geflichtet habe, machte er neu einen ei-
gentlichen Uberraschungsangriff des Privatklagers 1 hinter besagtem Gebiisch
geltend. So habe er sich nach der "Bergung" der Kappe des Privatklagers 1 ins
Gebusch beim Parkplatz an der K.___ -strasse begeben, um dort zu urinieren,
worauf der Privatklager 1 plotzlich dazugekommen sei und nach mehr Kokain ver-
langt habe (Sachverhaltsdarstellung Schlusseinvernahme) bzw. ihn zusammen-
geschissen habe (ohne nach Kokain zu fragen; Sachverhaltsdarstellung vor Vor-
instanz) und ihn in der Folge mit einem Stein in der Hand angegriffen habe

(Urk. D1/9/5 S. 17; Prot. | S. 10 und 11; Prot. Il S. 27 f.).

5.3.7.2. Abgesehen davon, dass der Beschuldigte den Beginn des anklage-
gegenstandlichen Vorfalls widersprichlich schilderte, machte er auch inkonsisten-
te Angaben zu seinem eigenen Verhalten im Rahmen besagter Auseinanderset-
zung. So gab er in seiner ersten polizeilichen Einvernahme an, den Privatklager 1
"nicht aktiv" geschlagen, sondern sich nur verteidigt zu haben (Urk. D1/9/1 S. 7).

In der nachfolgenden Hafteinvernahme raumte er dagegen ein, den Privatklager 1



von hinten mit der Faust gegen die Schultern und allenfalls noch gegen das Ge-
sass geschlagen zu haben (Urk. D1/9/1 S. 7). Im weiteren Verlauf der Hafteinver-
nahme brachte der Beschuldigte sodann neu vor, dass die ganze tatliche Ausei-
nandersetzung auf dem Boden stattgefunden habe, der Privatklager 1 namentlich
rucklings auf seinem Bauch (demjenigen des Beschuldigten) gelegen sei, worauf
er ihm etwa vier Mal mit der Faust gegen die Schulter, nicht aber gegen dessen
Rippen, Kopf oder Gesicht geschlagen habe (Urk. D1/9/3 S. 4 und 6). Diese
Sachverhaltsdarstellung wiederholte er anlasslich der Konfrontationseinvernahme
und der staatsanwaltschaftlichen Schlusseinvernahme, wobei er neu betonte,
dass er mit seiner rechten Faust zugeschlagen und den Privatklager 1 nur auf die
rechte Schulter bzw. hinten rechts auf den Ricken geschlagen habe (Urk. D1/9/4
S.10; Urk. D1/9/5 S.10). Vor Vorinstanz brachte der Beschuldigte wiederum vor,
keine aktive Rolle innerhalb der tatlichen Auseinandersetzung inne gehabt zu ha-
ben, den Privatklager 1 mithin weder geboxt noch getreten zu haben. Gleichzeitig
bestatigte er aber, den rucklings auf ihm liegenden Privatklager 1 gegen das
Schulterblatt geschlagen zu haben, wobei er in Bezug auf die von ihm aufgewen-
dete Kraft seiner Schlage angab, dass er aufgrund seiner liegenden Position den
auf ihm liegenden Privatklager 1 nicht richtig habe schlagen kénnen (Prot. | S. 12
und 25). Anlasslich der Berufungsverhandlung bestatigte der Beschuldigte erneut,
den Privatklager 1 mit seiner rechten Faust rechtsseitig auf dessen Riicken oder
Schulter geschlagen zu haben (Prot. Il S. 28). In diesen Schilderungen finden sich
mithin unauflésbare Widerspruche.

5.3.7.3. Die vorgenannten Sachverhaltsdarstellungen des Beschuldigten zu
seinem Verhalten innerhalb der tatlichen Auseinandersetzung lassen sie sich zu-
dem auch nicht mit den Erkenntnissen im Gutachten des IRMZ vom 18. Oktober
2020 zur korperlichen Untersuchung des Privatklagers 1 in Einklang bringen. So
ware vor dem Hintergrund, dass der Beschuldigte den Privatklager 1 einzig auf
die rechte Schulter bzw. die rechte Rickenseite geschlagen haben will, zu erwar-
ten gewesen, dass beim Privatklager 1 ausschliesslich an diesen Korperstellen
Spuren solcher Schlage zu finden gewesen waren. Dies ist indessen nicht der
Fall. So befanden sich diejenigen Verletzungen, welche gemass gutachterlicher

Einschatzung auf die anklagegegenstandlichen Faustschlage des Beschuldigten



zuruckzufuhren sein konnten, auf der linken Korperseite des Beschuldigten
(Bruch der 8. Rippe links und Bluterglsse an der linken Brustkorbaussenseite;
Urk. D1/15/7 S. 8 f.).

5.3.7.4. Schliesslich erweisen sich auch die Aussagen des Beschuldigten
dazu, wie sich der Privatklager 1 im Rahmen der tatlichen Auseinandersetzung
verhalten habe, als widersprichlich. So gab der Beschuldigte zum angeblich ers-
ten vom Privatklager 1 ausgefuhrten Schlag sowohl an, dass dieser mit einem
Stein erfolgt sei (Urk. D1/9/1 S. 7), als auch, dass es sich um einen blossen
Faustschlag ohne Stein gehandelt haben soll (Urk. D1/9/3 S. 3 und 5; Urk. D1/9/4
S. 7; Prot. | S. 10). Weiter gab der Beschuldigte sowohl an, vom Privatklager 1 mit
dem besagten Stein getroffen worden zu sein (Urk. D1/9/1 S. 7; Urk. D1/9/3 S. 5),
als auch, dass es sich um blosse Schlagversuche gehandelt habe, welchen er er-
folgreich habe ausweichen konnen (Urk. D1/9/4 S. 11 f.; Prot. | S. 12; Prot. Il
S. 28). Zudem ausserte er sich auch unterschiedlich dazu, ob der Privatklager 1
versucht habe, ihn mit dem Stein zu schlagen, als sie angeblich aufeinander am
Boden gelegen seien (Urk. D1/9/4 S. 11 f.; Prot. 1 S. 12 und 13).

5.3.7.5. Was die vorstehend dargelegten Ungereimtheiten betrifft, vermochte
der Beschuldigte nicht Uberzeugend darzulegen, wie es zu diesen kommen konn-
te. Angesichts des Umstands, dass sich insbesondere seine Sachverhaltsdarstel-
lungen betreffend das Kerngeschehen als widersprichlich und damit wenig tUber-
zeugend erweisen, entsteht der Eindruck, dass er sein eigenes Verhalten immer
wieder neu in ein moglichst gunstiges Licht zu ricken und seine Rolle innerhalb
des anklagegegenstandlichen Vorfalls zu verschleiern versuchte. Dieser Eindruck
wird zudem dadurch verstarkt, als dass er in Bezug auf das Randgeschehen, na-
mentlich die Geschehnisse in den gemeinsam mit dem Privatklager 1 verlebten
Tagen vor dem anklagegegenstandlichen 5. Mai 2018, detailliert und in Uberein-
stimmung mit dem Privatklager 1 zu schildern vermochte (vgl. Urk. D1/9/4 S. 15
ff.). Die Aussagen des Beschuldigten erweisen sich vor diesem Hintergrund nicht

als glaubhaft.

6. Aufgrund vorstehender Erwagungen ist festzuhalten, dass die un-

glaubhafte Sachverhaltsdarstellung des Beschuldigten die glaubhaften und koha-



renten Aussagen des Privatklagers 1, welche zudem durch die Einschatzungen
des rechtsmedizinischen Gutachtens des IRMZ vom 18. Oktober 2018 gestitzt
werden, nicht in Zweifel zu ziehen vermdgen. Der Sachverhalt gemass Anklage-

ziffer 1.1. erweist sich damit als erstellt.

IV. Rechtliche Wiirdigung

1. Die Vorinstanz sprach den Beschuldigten betreffend Anklageziffer 1.1
der fahrlassigen schweren Korperverletzung i.S.v. Art. 125 Abs. 2 StGB sowie der
vorsatzlichen einfachen Korperverletzung i.S.v. Art. 123 Ziff. 1 Abs. 1 StGB schul-
dig, wobei die einfache Korperverletzung nicht mehr Verfahrensgegenstand bildet
(vorstehend, Erw. 11.2.4.).

1.1. Wie vor Vorinstanz, beantragt die Staatsanwaltschaft auch im Beru-
fungsverfahren in Bezug auf Anklageziffer 1.1. im Hauptantrag die Schuldigspre-
chung des Beschuldigten wegen (eventual)vorsatzlicher schwerer Korperverlet-
zung. Sie begrundet dies zusammengefasst damit, dass der Beschuldigte insge-
samt 4 Mal kraftig und wuchtig auf die Rippen des 61-jahrigen Privatklagers 1 ge-
schlagen habe, wodurch er einen ausgepragten Verletzungswillen offenbart habe.
Der Beschuldigte habe sodann gewusst, dass beim Einschlagen in die Rippen,
diese nach innen aufbrechen wirden und das Eindringen von spitzigen Bruch-
fragmenten in den Lungenraum zu lebensgefahrlichen Lungenverletzungen flh-
ren konnte. Aufgrund des konkreten Tatvorgehens des Beschuldigten sei die
Wahrscheinlichkeit einer lebensgefahrlichen Rippen- und Brustkorbverletzung
derart gross gewesen, dass die Verhaltensweise des Beschuldigten nicht anders
interpretiert werden konne, als dass er solche Folgen wenigstens in Kauf genom-
men habe (Urk. 111 S. 3 ff.; Urk. 145 S. 1 und 3 ff.). Eventualiter sei der Beschul-
digte der fahrlassigen schweren Korperverletzung schuldig zu sprechen (Urk. 145
S. 2).

1.2. Die Verteidigung stellt sich im Berufungsverfahren dagegen auf den
Standpunkt, dass in Bezug auf Anklageziffer 1.1. weder ein eventualvorsatzliches
noch ein fahrlassiges Verhalten des Beschuldigten gegeben sei. So habe beim



Beschuldigten kein Verletzungswillen vorgelegen. Er habe weder mit Kraft noch
wuchtig zugeschlagen, zumal er aufgrund seiner im damaligen Zeitpunkt beste-
henden gravierenden Verletzung der rechten Schulter gar nicht erst zur Ausfuh-
rung von kraftigen Schlagen imstande gewesen sei. Zudem sei dem Beschuldig-
ten auch die Gefahr eines Rippenbruchs nicht bewusst gewesen. Vor diesem Vor-
fall habe er noch nie von einem Spannungspneumothorax als Folge eines Rip-
penbruchs gehdrt. Der Beschuldigte sei folglich von den Anklagevorwurfen der
(eventual)vorsatzlichen bzw. fahrlassigen schweren Korperverletzung freizuspre-
chen (Urk. 148 S. 2 und 16 ff.).

2.  In Bezug auf die objektiven und subjektiven Tatbestandsvoraussetzun-
gen der (eventual-)vorsatzlichen schweren Korperverletzung i.S.v. Art. 122 Abs. 1
StGB sowie der fahrlassigen schweren Kérperverletzung i.S.v. Art. 123 Ziff. 1
Abs. 1 StGB kann vorab auf die zutreffenden Erwagungen der Vorinstanz verwie-
sen werden (Urk. 110 S. 34 ff. und 39 f.).

2.1. Wie die Beweiswlrdigung ergeben hat, erlitt der Privatklager 1 durch
die anklagegegenstandlichen Faustschlage des Beschuldigten einen Rippen-
bruch, welcher zu einer Verletzung des Lungengewebes und der Ausbildung ei-
nes Spannungspneumothorax fuhrte. Gemass den Schlussfolgerungen im
rechtsmedizinischen Gutachten des IRMZ vom 18. Oktober 2018 handelt es sich
dabei um eine lebensgefahrliche Verletzung, welche zu einem Uberdruck im
Brustkorb und durch die damit verbundene Kompression des gesunden Lungen-
flugels und des Herzens sowie durch eine Behinderung des vendsen Ruckstroms
zum Herzen binnen weniger Minuten zu einem rasch einsetzenden Herz-
Kreislauf-Versagen fuhren kann. Beim Privatklager 1 sei denn auch eine lebens-
bedrohliche Atem- und Kreislaufinsuffizienz festgestellt worden, weshalb eine so-
fortige Druckentlastung des Pneumothorax durch eine Punktion des Brustkorbes
als lebensrettende Massnahme angezeigt gewesen sei (Urk. D1/15/7 S. 10). Da-
mit ist der objektive Tatbestand von Art. 122 StGB bzw. Art. 125 Abs. 1i.V.m.
Abs. 2 StGB erfullt.

2.2. In subjektiver Hinsicht ist zu prufen, ob der Beschuldigte (eventual-)

vorsatzlich oder fahrlassig gehandelt hat. Zur Abgrenzung der (eventual-)vor-



satzlichen von der fahrlassigen Tatbegehung kann zur Vermeidung von Wieder-
holungen auf die diesbezlglichen vorinstanzlichen Erwagungen verwiesen wer-
den (Art. 82 Abs. 4 StPO; Urk. 110 S. 35f.).

2.2.1. Hinsichtlich des beim Beschuldigten vorhandenen Wissens in Bezug
auf die Gefahr der Verwirklichung einer lebensgefahrlichen Verletzung hielt die
Vorinstanz fest, dass es als allgemein bekannt vorausgesetzt werden kénne, dass
Schlage auf den Rippenbereich eines Menschen regelmassig zu Rippenbriichen
fuhren kdnnten, zumal es sich bei physikalischen Einwirkungen auf diese Korper-
gegend um die wohl haufigste und naheliegendste Verletzungsart handle. Da
Rippen gerade dazu dienen wurden, die Organe, insbesondere auch die Lunge,
eines Menschen vor physikalischen Einwirkungen zu schutzen, liege es sodann
ebenfalls im Bereich des Allgemeinwissens, dass der Bruch einer Rippe zu einer
schweren Verletzung eines lebenswichtigen Organs und damit zur Entstehung ei-
ner lebensbedrohlichen Situation fuhren konne. Dass der Beschuldigte Uber ein
solches Wissen verflgt habe, kdnne dessen Aussagen entnommen werden. Zu-
dem sei zu berucksichtigen, dass die Faustschlage des Beschuldigten, welcher
dem Privatklager 1 korperlich Uberlegen gewesen sei, ungehindert und unge-
bremst erfolgt seien. Unter diesen Umstanden musse davon ausgegangen wer-
den, dass dem Beschuldigten im Zeitpunkt der Ausfihrung seiner Schlage auf
den Rlcken des Privatklagers 1 nicht nur klar gewesen sein musse, dass die
Moglichkeit einer Verletzung in der Form eines Rippenbruchs bestehe, sondern
auch, dass er es zumindest fir moglich gehalten habe, dass dadurch die Gefahr
weitergehender, auch lebensgefahrlicher Verletzungen entstehe (Urk. 110 S. 36
f.). Diesen einlasslichen und zutreffenden vorinstanzlichen Erwagungen ist nichts

hinzuzufagen.

2.2.2. Weiter erwog die Vorinstanz, dass nicht gesagt werden konne, dass
eine so hohe Wahrscheinlichkeit daflir bestanden habe, dass ein Rippenbruch zu
einer lebensgefahrlichen Verletzung fihren wirde, dass schlicht damit hatte ge-
rechnet werden mussen. So sei es allgemein bekannt, dass Rippenbruche nicht
regelmassig zum Eintritt schwerer Verletzungen, geschweige denn zu lebensge-

fahrlichen Situationen, fihren wirden. In den meisten Fallen bleibe es gluckli-
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cherweise bei einem "blossen" Rippenbruch, ohne weitergehende Folgen. Den
vorliegenden Sachverhalt anders zu beurteilen, wirde nach Ansicht der Vo-
rinstanz denn auch dazu fuhren, dass bei samtlichen "Wirtshausschlagereien" ei-
ne versuchte schwere Korperverletzung eingeklagt werden musste. Im Hinblick
auf die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Spannungspneumothorax sei vor
diesem Hintergrund das Risiko des Eintritts einer lebensgefahrlichen Verletzung
zwar als grundsatzlich bekannt, jedoch nicht als derart wahrscheinlich einzustu-
fen, dass das anklagegegenstandliche Verhalten des Beschuldigten nur als In-
kaufnahme gewertet werden konne. Der Eintritt einer lebensgefahrlichen Verlet-
zung beim Privatklager 1, namentlich eines Spannungspneumothorax, sei fur den
Beschuldigten mithin nicht derart voraussehbar und naheliegend gewesen, dass
seine Tathandlung nur als Inkaufnahme qualifiziert werden knne. Dementspre-
chend kam die Vorinstanz auch zum Schluss, dass dem Beschuldigten nicht vor-
geworfen werden konne, die objektiv schwere Korperverletzung (eventual-)vor-
satzlich begangen zu haben, weshalb sie eine Verurteilung des Beschuldigten
gestutzt auf Art. 122 Abs. 1 StGB ausschloss.

2.2.3. Diese Ansicht der Vorinstanz ist zu teilen und ihren zutreffenden Er-
wagungen nichts hinzuzufugen. An diesem Ergebnis vermag denn auch das von
der Staatsanwaltschaft im Berufungsverfahren erneut vorgebrachte Argument
nichts zu andern, wonach aufgrund der Art der Tataustibung, insbesondere der
Anzahl und der Heftigkeit der vom Beschuldigten auf die ungeschutzten Rippen
des Privatklagers 1 ausgefuhrten Schlage, ein ausgepragter Verletzungswille of-
fenbart worden sei, was auf eine Inkaufnahme des Eintritts lebensgefahrlicher
Verletzungen hindeute (Urk. 145 S. 3 ff.). Zwar trifft es zu, dass die vom Beschul-
digten vollig unvermittelt gegen die Rippen des Privatklagers 1 gefuhrten Faust-
schlage Ausdruck erheblicher Aggressionen darstellten. Jedoch vermag dies
nichts daran zu andern, dass der durch die Faustschlage bedingte Eintritt lebens-
gefahrlicher Verletzungen nicht derart vorhersehbar und naheliegend war, dass
das Handeln des Privatklagers 1 verniunftigerweise nicht anders denn als Billigung
des Eintritts ebendieser Verletzungen qualifiziert werden konnte.



- 41 -

2.2.4. Dementsprechend bleibt das Vorliegen der subjektiven Voraussetzun-
gen der fahrlassigen schweren Korperverletzung i.S.v. Art. 125 Abs. 1i.V.m. Abs.
2 StGB zu uUberprifen.

2.2.5. Fahrlassig begeht ein Verbrechen oder Vergehen, wer die Folge sei-
nes Verhaltens aus pflichtwidriger Unvorsichtigkeit nicht bedenkt oder darauf nicht
Rucksicht nimmt. Pflichtwidrig ist die Unvorsichtigkeit, wenn der Tater die Vorsicht
nicht beachtet, zu der er nach den Umstanden und nach seinen personlichen
Verhaltnissen verpflichtet ist (Art. 12 Abs. 3 StGB). In Bezug auf die weitergehen-
den rechtstheoretischen Grundlagen der fahrlassigen Tatbegehung kann zur
Vermeidung von Wiederholungen auf die ausfuhrlichen vorinstanzlichen Erwa-

gungen verwiesen werden (Urk. 110 S. 39 f.).

2.2.6. In Bezug auf das Vorliegen einer Sorgfaltspflichtverletzung erwog die
Vorinstanz, dass sich diese im Falle des Beschuldigten darin manifestiere, dass
er mit seinen Faustschlagen das strafrechtlich geschutzte Rechtsgut der korperli-
chen Integritat des Privatklagers 1 beeintrachtigt habe. Im Zusammenhang mit
der Frage, ob es fur den Beschuldigten voraussehbar gewesen sei, dass seine
Faustschlage gegen den Rucken des Privatklagers 1 zu einem Rippenbruch fuh-
ren wurden, der wiederum einen Spannungspneumothorax verursachen wurde,
sei zu bertcksichtigen, dass die Risikoverwirklichung und damit der Eintritt der
schweren Verletzung des Privatklagers 1 nicht derart naheliegend gewesen sei,
dass von einer Inkaufnahme auszugehen sei. Gleichzeitig handle es sich aber
auch nicht um einen aussergewohnlichen und damit nicht voraussehbaren Ge-
schehensverlauf. So scheine ein solches Geschehen zu wenig wahrscheinlich,
um einen Vorsatz des Beschuldigten zu bejahen, jedoch nicht so untblich oder
ungewohnlich, dass die Fahrlassigkeit zu verneinen ware. Ein Schlag auf die Rip-
pen und ein daraus entstehender Rippenbruch sei nach dem gewdhnlichen Lauf
der Dinge und der allgemeinen Lebenserfahrung durchaus geeignet, eine Verlet-
zung des Lungengewebes und damit einen lebensgefahrlichen Zustand zu verur-
sachen. Es habe sodann als allgemein bekannt zu gelten, dass sich im Oberkor-
per des Menschen lebenswichtige Organe befanden, welche durch die sie umge-

benden Rippen vor physikalischen Einwirkungen geschutzt werden sollten. Dass
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bei einer entsprechenden Einwirkung auf den Oberkorper eines Menschen die —
wenn auch nicht hohe — Wahrscheinlichkeit der Verletzung des Lungengewebes
geschaffen wirde, musse der Beschuldigte gewusst haben. Sodann hatten auch
keine aussergewohnlichen Umstande vorgelegen, welche die anklagegegen-
standlichen Verletzungsfolgen als blosse Folge eines ausserst ungltcklichen Tat-
verlaufs erscheinen lassen wirden. So sei zwar bekannt, dass die beim Privatkla-
ger 1 vorbestehende Lungenerkrankung zu einem Spannungspneumothorax hatte
fuhren kdnnen, ohne dass auf dessen Korper eingewirkt worden ware. Aufgrund
der Schlussfolgerungen im Gutachten des IRMZ vom 18. Oktober 2018 sei aber
nicht ersichtlich, dass diese Krankheit des Privatklagers 1 im Sinne einer konstitu-
tionellen Pradisposition den anklagegegenstandlichen Geschehensverlauf beein-
flusst hatte. Ebensowenig werde im Gutachten des IRMZ festgehalten, dass die
Krankheit des Privatklagers 1 zu einer erhdhten Wahrscheinlichkeit fur die Ent-
stehung eines Risses im Lungengewebe bei korperlicher Einwirkung auf den Pri-
vatklager 1 gefihrt hatte. Im Ergebnis sei es damit auch nicht relevant, ob der Be-
schuldigte von der Krankheit des Privatklagers 1 gewusst habe oder nicht, da als
Ursache des Spannungspneumothorax der Rippenbruch zu betrachten sei. Dem-
entsprechend konne gesagt werden, dass es bei pflichtgemassem Verhalten des
Beschuldigten, d.h. ohne dessen koérperliche Einwirkung auf den Oberkdrper des
Privatklagers 1, nicht zum anklagegegenstandlichen Rippenbruch und folglich
auch nicht zur Entstehung des Spannungspneumothorax gekommen ware. Die
Sorgfaltspflichtverletzung des Beschuldigten bilde somit die Ursache der schwe-
ren Korperverletzung und sei adaquat kausal fir den eingetretenen Erfolg. Folg-
lich seien dem Beschuldigten die Verletzungen des Privatklagers 1 strafrechtlich
anzurechnen. Die Herbeifuhrung des Taterfolges, namentlich der Verletzung des
Privatklagers 1, ware aus Sicht der Vorinstanz sodann auch vermeidbar gewesen.
Demensprechend erflille das tatbestandsmassige Verhalten des Beschuldigten

den Tatbestand der fahrlassigen schweren Koérperverletzung (Urk. 110 S. 40 ff.).

2.2.7. Auch die vorstehenden einlasslichen Erwagungen der Vorinstanz er-
weisen sich als zutreffend und Uberzeugend, weshalb darauf verwiesen werden
kann (Art. 82 Abs. 4 StPO).
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3. Zusammengefasst ist der Beschuldigte in Bezug auf Anklageziffer 1.1.
der fahrlassigen schweren Korperverletzung i.S.v. Art. 125 Abs. 1i.V.m. Abs. 2
StGB schuldig zu sprechen. Rechtfertigungs- oder Schuldausschlussgrinde sind

keine ersichtlich.

V. Strafzumessung

1.  Die Vorinstanz bestrafte den Beschuldigten wegen vorsatzlicher einfa-
cher Korperverletzung, fahrlassiger schwerer Korperverletzung, Entwendung ei-
nes Motorfahrzeugs zum Gebrauch, mehrfachen Fluhrens eines Motorfahrzeugs
trotz Flihrerausweisentzugs und mehrfacher Ubertretung des Betaubungsmittel-
gesetzes mit einer Gesamtfreiheitsstrafe von 21 Monaten, unter Anrechnung 369
durch Untersuchungs- und Sicherheitshaft erstandener Tage, sowie einer Busse
von Fr. 500.— (Urk. 110 S. 68 f.).

1.1. Die Staatsanwaltschaft beantragt mit inrer Berufung auf Basis eines
Schuldspruchs wegen vorsatzlich vollendeter schwerer Korperverletzung (Ankla-
geziffer 1.1.) sowie der tbrigen zu beurteilenden Delikte die Bestrafung des Be-
schuldigten mit einer Freiheitsstrafe von 4 2 Jahren sowie einer Busse von
Fr. 500.— (Urk. 111 S. 5; Urk. 145 S. 1). Im Falle der Bestatigung der vorinstanzli-
chen Schuldspruchs wegen fahrlassiger schwerer Korperverletzung sei der Be-
schuldigte eventualiter mit einer Freiheitsstrafe von 24 Monaten und einer Busse
von Fr. 500.— zu bestrafen (Urk. 145 S. 2).

1.2. Der Beschuldigte beantragt indessen auf der Grundlage des von ihm
beantragten Freispruchs vom Anklagevorwurf der (eventual-)vorsatzlichen bzw.
fahrlassigen schweren Korperverletzung (Anklageziffer 1.1.) und des Schuld-
spruchs wegen der Entwendung eines Motorfahrzeuges zum Gebrauch, des
mehrfachen Fluhrens eines Motorfahrzeuges trotz Entzug des erforderlichen Fuh-
rerausweises und der mehrfachen Ubertretung des Betdubungsmittelgesetzes die
Bestrafung mit einer Freiheitsstrafe von maximal 5 Monaten und einer Busse von
maximal Fr. 300.— (Urk. 148 S. 2).
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2.  Der Beschuldigte hat die fahrlassige schwere Korperverletzung sowie
die Vergehen gegen das Strassenverkehrsgesetz (Entwendung eines Motorfahr-
zeuges zum Gebrauch und mehrfaches Flhren eines Motorfahrzeuges trotz Ent-
zug des erforderlichen Fuhrerausweises) jeweils nach dem Inkrafttreten der seit
dem 1. Januar 2018 geltenden neuen Bestimmungen des Allgemeinen Teils des
Strafgesetzbuches (Anderung des Sanktionsrechts; AS 2016 1249) begangen,
womit diese Tathandlungen nach dem neuen Sanktionenrecht zu beurteilen sind.
Die mehrfachen Ubertretungen des Betdubungsmittelgesetzes gemass Anklage-
ziffer 1.4. beging der Beschuldigte einerseits anlasslich einer Silvesterparty im
Jahre 2016/2017 sowie in der Zeit zwischen etwa Anfang April 2018 bis zum 5.
Mai 2018, und damit teils vor und teils nach dem 1. Januar 2018 (Urk. 34 S. 6).
Die Festsetzung der Busse hat damit nach dem jeweils im Zeitpunkt der einzelnen
Tatbegehungen anwendbaren Recht zu erfolgen. Da das neue Sanktionenrecht
keine Anderungen fiir die Sanktionsart der Busse mit sich brachte, fiihrt die Be-
messung nach altem oder neuem Sanktionenrecht mithin aber zum gleichen Er-

gebnis.

3. Die allgemeinen Regeln und Kriterien der Strafzumessung wurden im
vorinstanzlichen Urteil unter Hinweis auf Rechtsprechung und Lehre korrekt wie-

dergegeben (Urk. 110 S. 43 ff.). Darauf kann verwiesen werden.

3.1. Bei der Wahl der Sanktionsart ist als wichtiges Kriterium die Zweck-
massigkeit einer bestimmten Sanktion, ihre Auswirkungen auf den Tater und sein
soziales Umfeld sowie ihre praventive Effizienz zu berucksichtigen. Nach dem
Prinzip der Verhaltnismassigkeit soll bei alternativ zur Verfligung stehenden Sank-
tionen im Regelfall diejenige gewahlt werden, die weniger stark in die personliche
Freiheit der Betroffenen eingreift bzw. die sie am wenigsten hart trifft (BGE 138
IV 120 E. 5.2; BGE 134 IV 97 E. 4.2.2; BGE 134 IV 82 E. 4.1).

3.2. In Bezug auf Vergehen und Verbrechen im unteren Bereich, die grund-
satzlich mit Geldstrafen bis zu 180 Tagessatzen zu ahnden sind, regelt Art. 41
StGB, unter welchen Voraussetzungen (bedingte und unbedingte) Freiheitsstrafen
in Betracht kommen (OFK/StGB-HEIMGARTNER, 20. Auflage 2018, N 1 zu Art. 41
StGB). Dabei statuiert Art. 41 Abs. 1 StGB grundsatzlich die Prioritat der Geld-
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strafe gegenuber der Freiheitsstrafe. Das Gericht kann jedoch dann auf eine Frei-
heitsstrafe statt auf eine Geldstrafe erkennen, wenn eine solche geboten er-
scheint, um den Tater von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen ab-
zuhalten (lit. a) oder eine Geldstrafe voraussichtlich nicht vollzogen werden kann
(lit. b).

3.3. Der Beschuldigte ist mehrfach vorbestraft (Urk. 144), liess sich aber
durch die in der Vergangenheit jeweils unbedingt ausgesprochenen Geldstrafen in
der Héhe von 30 bis zuletzt 270 Tagessatzen nicht davon abhalten, die vorliegend
zu beurteilenden Delikte zu begehen. Vor diesem Hintergrund kann nicht mehr
davon ausgegangen werden, dass die Ausfallung einer weiteren Geldstrafe den
Beschuldigten von weiterer Delinquenz abzuhalten vermdgen wirde. Entspre-
chend erscheint es im Sinne von Art. 41 Abs. 1 lit. a StGB geboten, hinsichtlich
samtlicher zu beurteilenden Vergehen auf eine Freiheitsstrafe als Gesamtstrafe

zu erkennen.

3.4. Fur die mehrfache Ubertretung des BetmG ist der Beschuldigte mit ei-

ner Busse zu bestrafen.

4. Ausgangspunkt fur die Strafzumessung ist die schwerste vom Be-
schuldigten begangene Tat (Art. 49 Abs. 1 StGB). Vorliegend werden samtliche
zu beurteilenden Vergehen mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe
bedroht. Aussergewdhnliche Umstande, die es angezeigt erscheinen lassen, die-
sen Strafrahmen im vorliegenden Fall zu verlassen, bestehen auch unter Beruck-
sichtigung der Deliktsmehrheit, der leichtgradig eingeschrankten Steuerungsfa-
higkeit sowie der fahrlassigen Tatbegehung nicht (vgl. BGE 136 IV 55 E. 5.8). Die
Strafe ist mithin innerhalb dieses Strafrahmens zu bemessen. Verschuldensmas-
sig handelt es sich bei der fahrlassigen schweren Korperverletzung um das
schwerste Delikt. Daher ist zunachst fur diese eine hypothetische Einsatzstrafe

festzusetzen.

4.1.1. Hinsichtlich der objektiven Tatschwere der fahrldssigen schweren
Kérperverletzung ist zu bertcksichtigen, dass der Beschuldigte dem Privatklager

1 von hinten drei bis vier Mal mit der Faust auf den Rucken schlug. Der Privatkla-
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ger 1 erlitt dadurch ein Trauma des Brustkorbes mit einem Bruch der 8. Rippe
links dorsal (korperrtickseitig), was zu einem beginnenden Spannungspneumo-
thorax, mithin einer lebensgefahrlichen Verletzung, fihrte (Urk. D1/15/7 S. 8 und
10). Dank der raschen medizinischen Intervention (Punktion des Brustkorbes als
lebensrettende Massnahme) durch den alarmierten Rettungsdienst konnte die
unmittelbare Lebensgefahr noch rechtzeitig gebannt werden, wobei im Anschluss
noch eine operative Behandlung des Privatklagers 1 (Mini-Thorakotomie und Ein-
lage von 2 Thoraxdrainagen) im USZ erfolgte (Urk. D1/15/4 S. 2). Seine Entlas-
sung erfolgte 5 Tage spater am 10. Mai 2018. Die Arbeitsunfahigkeit hielt knapp 3
Monate an (vgl. Urk. D1/15/7 S. 11 und Urk. 83/2). Auch wenn der Beschuldigte
dem Privatklager 1 nur wenige Faustschlage versetzte, ist die sich darin manifes-
tierende Sorgfaltspflichtverletzung als erheblich zu qualifizieren. So ist in diesem
Zusammenhang zu berucksichtigen, dass er seine Faustschlage gegen ein arglo-
ses und damit wehrloses Opfer richtete. Der Privatklager 1 musste denn auch
nicht aufgrund des vor der tatlichen Auseinandersetzung verbal gefuhrten Streits
mit dem Beschuldigten, damit rechnen, von Letzterem unter falschem Vorwand
hinter ein Gebusch gelockt und geschlagen zu werden. Dies gilt umso mehr, als
es sich beim Beschuldigten um einen langjahrigen Freund handelt, mit welchem
er zudem die Tage vor dem anklagegegenstandlichen Vorfall gemeinsam und
konfliktfrei verlebt hat. Angesichts dieses Tatvorgehens kann auf eine gewisse
Rucksichtslosigkeit und Gewaltbereitschaft des Beschuldigten geschlossen wer-
den. Schliesslich ist zu bertcksichtigen, dass die Tat des Beschuldigten zwar
nicht als von langer Hand geplant erscheint, sie trotz ihrer spontanen Ausflhrung
aber doch auch planmassige Zuge tragt. Angesichts vorstehender Erwagungen ist

das objektive Verschulden des Beschuldigten als mittelschwer einzustufen.

4.1.2. Im Zusammenhang mit der subjektiven Tatschwere ist zu bertcksich-
tigen, dass der Beschuldigte zu seinen Beweggrinden flur die Tat einzig angab,
sich gegen einen vermeintlichen Angriff des Privatklagers 1 verteidigt zu haben.
Dass die Darstellung des Beschuldigten der fraglichen Ereignisse vom 5. Mai
2018 nicht glaubhaft ist, wurde indessen bereits im Rahmen der Sachverhaltser-
stellung festgehalten (vorstehend, Erw. 111.5.3. ff.). Unabhangig davon ware es

dem Beschuldigten jedenfalls ohne Weiteres moglich gewesen, sich nach dem
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verbalen Streit mit dem Privatklager 1 von diesem zu entfernen, bspw. indem er
einfach mit seinem Motorrad davongefahren ware. Die sich in den Faustschlagen
des Beschuldigten manifestierende Sorgfaltspflichtverletzung ware mithin ver-
meidbar gewesen. Zugunsten des Beschuldigten ist zu berlcksichtigen, dass ihm
im psychiatrischen Gutachten vom 25. Oktober 2018 als Folge einer tatzeitaktuel-
len Mischintoxikation sowie des bestehenden Abhangigkeitssyndroms in Bezug
auf die von ihm begangenen Kdrperverletzungen eine leichtgradig eingeschrankte
Steuerungsfahigkeit attestiert wird (Urk. D1/19/8 S. 42 und 44).

4.1.3. Die verschuldensmindernd zu berucksichtigenden Aspekte der subjek-
tiven Tatschwere haben eine spurbare Relativierung der objektiven Tatschwere
zur Folge. Das objektiv mittelschwere Verschulden reduziert sich deshalb auf ein
nicht mehr leichtes Verschulden, welches die Festsetzung einer hypothetischen

Einsatzstrafe von 18 Monaten Freiheitsstrafe rechtfertigt.

4.2. In Bezug auf die objektive Tatschwere des mehrfachen Fiihrens eines
Motorfahrzeugs trotz Entzug des erforderlichen Fiihrerausweises fallt ins Gewicht,
dass der Beschuldigte am 3./4. Mai 2018 eine Uberland-Fahrtstrecke (L. -
strasse ... in ... Dietikon bis zur unteren M.___ -strasse in ... Rudolfstetten, ent-
spricht etwa 5,7 Kilometern) und am 5. Mai 2018 eine Fahrtstrecke innerorts
(N.___ -strasse ... in ... Dietikon bis zur C.___ -strasse in Dietikon, entspricht
etwa 1,3 Kilometern) absolvierte. Da es sich bei der ersten Fahrt um eine Uber-
landfahrt von einer gewissen Lange handelte, fallt diese verschuldensmassig
schwerer ins Gewicht, als die Fahrt vom 5. Mai 2018, welche streckenmassig nur
sehr kurz war und innerorts absolviert wurde. Vor diesem Hintergrund und unter
Berucksichtigung des Umstands, dass auch deutlich gravierendere Falle des Flh-
rens eines Motorfahrzeugs trotz Entzugs des erforderlichen Fuhrerausweises
denkbar sind, ist das objektive Tatverschulden des Beschuldigten als leicht (Fahrt
vom 3./4. Mai 2018) bzw. sehr leicht (Fahrt vom 5. Mai 2018) zu qualifizieren. In
subjektiver Hinsicht ist die in beiden Fallen direktvorsatzliche Tatbegehung zu be-
rucksichtigen. Die subjektive Tatschwere vermag die objektive damit nicht zu rela-
tivieren. Angesichts des insgesamt als leicht bzw. sehr leicht zu qualifizierenden

Tatverschuldens erscheint fur das mehrfache Fuhren eines Motorfahrzeugs trotz



- 48 -

Entzugs des erforderlichen Fuhrerausweises die Festlegung einer Freiheitsstrafe
von etwa 2,5 Monaten (Fahrt vom 3./4. Mai 2018) bzw. von etwa 1,5 Monaten
(Fahrt vom 5. Mai 2018) als angemessen. Unter Berticksichtigung des Asperati-
onsprinzips ist die hypothetische Einsatzstrafe fur die fahrlassige schwere Kor-
perverletzung insgesamt um 2 Monate auf 20 Monate Freiheitsstrafe zu erhdhen.

4.3. In Bezug auf die objektive Tatschwere der Entwendung eines Motor-
fahrzeugs zum Gebrauch ist zu berucksichtigen, dass sich der Beschuldigte mit
einem von ihm zurlckbehaltenen Schllssel zu seinem Elternhaus Zugang zur el-
terlichen Garage verschafft und das Motorrad daraus entwendet hat. Die kriminel-
le Energie des Beschuldigten widerspiegelt sich dabei weniger im einfachen Tat-
vorgehen, sondern vielmehr in der Tatbegehung zum Nachteil seiner eigenen El-
tern. In subjektiver Hinsicht ist das direktvorsatzliche und egoistische Handeln des
Beschuldigten zu bertcksichtigen. Angesichts des insgesamt als sehr leicht zu
qualifizierenden Tatverschuldens erscheint die Festlegung einer Freiheitsstrafe im
Bereich von 2 Monaten flr die Entwendung eines Motorfahrzeugs zum Gebrauch
als angemessen. Unter Berucksichtigung des Asperationsprinzips ist die hypothe-
tische Einsatzstrafe fur die fahrlassige schwere Korperverletzung um 1 Monat auf
21 Monate Freiheitsstrafe zu erhdhen.

5. Zum Vorleben und den persdnlichen Verhaltnissen des Beschuldigten
kann auf die ausfihrliche Darstellung im vorinstanzlichen Urteil verwiesen werden
(Urk. 110 S. 50 f.). Anlasslich der Berufungsverhandlung gab der Beschuldigte
erganzend zu Protokoll, dass er am 11. Juni 2019 den vorzeitigen Massnahmen-
vollzug im Freihof in Kisnacht ZH angetreten habe. Seit einiger Zeit befinde er
sich nun im Wohn- und Arbeitsexternat. Aktuell arbeite er in einer kleinen Firma,
welche sich auf ... spezialisiert habe und verdiene ein monatliches Nettoeinkom-
men von Fr. 4'250.—. Er habe eine Freundin und wohne mit einem Kollegen zu-
sammen in einer Wohngemeinschaft. Sein Wohnkostenanteil betrage Fr. 1'200.—
und seine Krankenkassenpramie Fr. 242.30 pro Monat. Vermdgen besitze er kei-
nes. Dagegen habe er Schulden in der Hohe von etwas Uber Fr. 190'000.— (Prot.
II'S. 16 ff.). Aus dem Vorleben und den personlichen Verhaltnissen des Beschul-

digten ergeben sich keine strafzumessungsrelevanten Umstande.
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6. Der Beschuldigte ist mehrfach im Schweizerischen Strafregister ver-

zeichnet.

6.1. So wurde er mit Urteil des Bezirksgerichtes Dietikon vom 29. Marz
2011 wegen Vereitelung von Massnahmen zur Feststellung der Fahrunfahigkeit
und der Verletzung von Verkehrsregeln mit einer unbedingten Geldstrafe von 30
Tagessatzen zu Fr. 90.— und einer Busse von Fr. 60.— bestraft. Mit Strafbefehl der
Staatsanwaltschaft Limmattal/Albis vom 25. Mai 2012 wurde er wegen Fahren
ohne FlUhrerausweis oder trotz Entzug sowie fahrlassiger grober Verletzung der
Verkehrsregeln, falscher Anschuldigung, Fahren in fahrunfahigem Zustand und
Vereitelung von Massnahmen zur Feststellung der Fahrunfahigkeit mit einer un-
bedingten Geldstrafe von 180 Tagessatzen zu Fr. 30.— bestraft. Weiter besteht
eine Verurteilung durch das Amtsgericht Minchen vom 10. April 2014 wegen
Drogenbesitzes zu einer Geldstrafe von 60 Tagessatzen zu EUR 50.—. Zuletzt
wurde der Beschuldigte mit Urteil des Bezirksgerichtes Baden vom 22. September
2015 wegen Gewalt und Drohung gegen Behorden und Beamte, Hinderung einer
Amtshandlung, Verletzung der Verkehrsregeln, Fahren in fahrunfahigem Zustand,
versuchter Vereitelung von Massnahmen zur Feststellung der Fahrunfahigkeit und
Fuhren eines Motorfahrzeuges trotz Verweigerung, Entzug oder Aberkennung des
Ausweises mit einer unbedingten Geldstrafe von 270 Tagessatzen zu Fr. 70.—
und einer Busse von Fr. 120.— bestraft (Urk. 144).

6.2. Der Beschuldigte weist keine einschlagigen Vorstrafen wegen Gewalt-
delikten auf. Die Vorstrafen wegen Gewalt und Drohung gegen Behorden und
Beamte und Hinderung einer Amtshandlung liegen sodann bereits langere Zeit
zurlck, so dass sie nicht mehr ins Gewicht fallen. Dagegen weist der Beschuldig-
te zahlreiche, teils einschlagige Vorstrafen wegen SVG-Delikten auf, was spurbar
straferhdhend zu bericksichtigen ist. Jedoch fuhrt der Umstand, dass auch die
Vorstrafen wegen der Strassenverkehrsdelikte bereits langere Zeit zurlckliegen,
zu einer gewissen Relativierung der straferhdhenden Wirkung. Vor diesem Hin-
tergrund rechtfertigen die Vorstrafen des Beschuldigten insgesamt eine leichte
Erhohung der hypothetischen Einsatzstrafe um 3 Monate auf 24 Monate.



7.  Beim Nachtatverhalten ist dem Verhalten des Taters nach der Tat und
im Strafverfahren Rechnung zu tragen. Ein Gestandnis, das kooperative Verhal-
ten eines Taters bei der Aufklarung von Straftaten sowie die Einsicht und Reue
wirken strafmindernd. Umfangreiche und prozessentscheidende Gestandnisse
konnen eine Strafreduktion von bis zu einem Drittel bewirken (BGE 121 IV 202
E. 2d/cc). Der Grad der Strafminderung hangt aber insbesondere davon ab, in
welchem Stadium des Verfahrens das Gestandnis erfolgte. Ein Gestandnis kann
bei der Analyse des Nachtatverhaltens im Rahmen der Strafzumessung somit zu-
gunsten des Taters berucksichtigt werden, wenn es Ausdruck von Einsicht und
Reue ist. Die bundesgerichtliche Praxis zeigt, dass nur ein ausgesprochen positi-
ves Nachtatverhalten zu einer maximalen Strafreduktion von einem Drittel fuhren
kann. Zu einem solchen gehdrt ein umfassendes Gestandnis von allem Anfang an
und aus eigenem Antrieb, also nicht erst auf konkrete Vorwurfe hin oder nach
Vorlage entsprechender Beweise oder gar erst nach Ergehen eines erstinstanzli-
chen Schuldspruches. Ferner gehort kooperatives Verhalten in der Untersuchung
dazu, wenn beispielsweise aufgrund des Verhaltens eines Beschuldigten weitere
Delikte aufgeklart oder Mittater zur Rechenschaft gezogen werden konnen, was
ohne sein kooperatives Mitwirken nicht moglich gewesen ware. Schliesslich ge-
hort Einsicht ins Unrecht der Tat und Reue dazu. Nur wenn all diese Faktoren er-
fullt sind, kann eine Strafreduktion von einem Drittel erfolgen. Fehlen einzelne
Elemente, ist die Strafe entsprechend weniger stark zu mindern (WIPRACHTI-
GER/KELLER, a.a.0., N 169 ff. zu Art. 47 StGB; TRECHSEL/THOMMEN, in: TRECH-
SEL/PIETH, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3. Auflage, Zu-
rich/St. Gallen 2018, N 22 und N 24 zu Art. 47 StGB).

7.1. Hinsichtlich der fahrlassigen schweren Korperverletzung ist zu bertck-
sichtigen, dass sich der Beschuldigte diesbezuglich mindestens teilweise gestan-
dig zeigte, indem er bereits in seiner ersten Einvernahme einrdumte, dass es zu
einer tatlichen Auseinandersetzung mit dem Privatklager 1 gekommen sei, im
Rahmen welcher er diesem 3 bis 4 Faustschlage gegen den Rucken versetzt ha-
be. Zudem kann dem Beschuldigten diesbezuglich eine gewisse Reue und Ein-
sicht in sein Fehlverhalten nicht abgesprochen werden, zumal er angab, nicht ge-

wollt zu haben, dass es so schlimm komme, und dass man so etwas einem



Freund nicht wansche (Urk. D1/9/3 S.7; Urk. D1/9/4 S. 15). In Bezug auf die Ver-
gehen gegen das Strassenverkehrsgesetz zeigte sich der Beschuldigte sodann
vollumfanglich gestandig. Aufrichtige Reue oder Einsicht ist beim Beschuldigten in

dieser Hinsicht jedoch nicht erkennbar.

7.2. Insgesamt wirkt sich das Nachtatverhalten des Beschuldigten leicht
strafmindernd aus, weshalb sich eine Reduktion der hypothetischen Einsatzstrafe

um 3 Monate auf 21 Monate rechtfertigt.

8. Zusammenfassend erscheint unter Berlcksichtigung samtlicher mass-
geblicher Strafzumessungsfaktoren die Bestrafung des Beschuldigten mit einer
(Gesamt-)Freiheitsstrafe von 21 Monaten fur die versuchte schwere Korperverlet-
zung, das mehrfache Fuhren eines Motorfahrzeugs trotz Entzug des erforderli-
chen Fuhrerausweises sowie die Entwendung eines Motorfahrzeugs zum Ge-
brauch seinem Verschulden und seinen personlichen Verhaltnissen als angemes-

sen.

9. In Bezug auf die zu sanktionierende mehrfache Ubertretung des
BetmG hat sich die Vorinstanz mit der Bemessung der Hohe der Busse zutreffend
auseinandergesetzt und das Tatverschulden des Beschuldigten insgesamt als
noch eher leicht qualifiziert. Zur Begrindung flhrte sie an, dass der Beschuldigte
lediglich am Jahreswechsel 2016/2017 sowie von etwa Anfang April 2018 bis zum
5. Mai 2018, und damit wahrend einer nicht sehr langen Zeit, Drogen konsumiert
bzw. besorgt habe. Bei den Drogen habe es sich grosstenteils um solche "wei-
cher" Art mit einem vergleichsweise geringen Gefahrdungspotential gehandelt,
namentlich Cannabis, Kokain und eine halbe Tablette Ecstasy. Der Beschuldigte
habe sodann vorsatzlich gehandelt (Urk. 110 S. 53). Von der Vorinstanz unbe-
rucksichtigt blieb, dass sich der Beschuldigte hinsichtlich der ihm vorgeworfenen
mehrfachen Ubertretungen des BetmG von Beginn der Untersuchung an gestan-
dig zeigte und ihm ein Grossteil dieser Ubertretungen ohne sein Gestandnis auch
gar nicht hatte nachgewiesen werden kénnen. Indes ist nicht zu vernachlassigen,
dass der Beschuldigte pro Woche ca. 2 Gramm Kokain und damit eine ,harte"
Droge konsumierte. Vor diesem Hintergrund erweist sich die von der Vorinstanz

festgesetzte Busse von Fr. 500.— als angemessen.



10. Zusammengefasst ist der Beschuldigte wegen fahrldssiger schwerer
Kérperverletzung (Art. 125 Abs. 1 und 2 StGB), Entwendung eines Motorfahrzeu-
ges zum Gebrauch (Art. 94 Abs. 1 lit. a SVG), mehrfachen Fiihrens eines Motor-
fahrzeuges trotz Entzug des erforderlichen Fiihrerausweises (Art. 95 Abs. 1 lit. b
SVG) und mehrfacher Ubertretung des Betdubungsmittelgesetzes (Art. 19a Abs.

1 BetmG) mit einer (Gesamt-)Freiheitsstrafe von 21 Monaten und einer Busse von
Fr. 500.— zu bestrafen.

VI. Vollzug

1. Wie nachstehend aufzuzeigen sein wird, ist eine stationare Massnah-
me im Sinne von Art. 60 StGB anzuordnen. Der Vollzug der Freiheitsstrafe ware
zu diesem Zweck aufzuschieben (Art. 57 Abs. 1 und 2 StGB). Indes ist festzustel-
len, dass die Freiheitsstrafe durch Haft sowie den bis heute andauernden vorzei-
tigen stationaren Massnahmenvollzug bereits erstanden ist. Die vom Beschuldig-
ten Uberdies im vorzeitigen stationaren Massnahmenvollzug verbrachten Tage
sind an die anzuordnende stationare therapeutische Massnahme anzurechnen
(vgl. BGE 141 IV 236; Urteil des Bundesgerichts 6B_1203/2017 vom 1. November
2017, E. 4.1.3.).

2. Die auszufallende Busse von Fr. 500.— ist zu bezahlen. Die Ersatzfrei-
heitsstrafe flr den Fall des schuldhaften Nichtbezahlens der Busse ist praxisge-
mass auf funf Tage festzusetzen (Art. 106 Abs. 2 StGB).

VIl. Massnahme

1.  Die Vorinstanz ordnete eine stationare therapeutische Massnahme
i.S.v. Art. 60 StGB (Suchtbehandlung) an, wobei sie den Vollzug der Freiheitsstra-
fe zu diesem Zweck aufschob (Urk. 110 S. 69). Diese vorinstanzlichen Anordnun-
gen wurden im Berufungsverfahren weder von der Staatsanwaltschaft noch vom
Beschuldigten in Frage gestellt (Urk. 111 S. 5; Urk. 123 S. 2).

2. Mit Bezug auf die Voraussetzungen zur Anordnung einer stationaren

therapeutischen Massnahme i.S.v. Art. 60 StGB kann vollumfanglich auf die Er-



wagungen der Vorinstanz verwiesen werden (Urk. 110 S. S. 57 f.). Gemass dem
psychiatrischen Gutachten von Dr. med. O._ vom 25. Oktober 2018 liegt
beim Beschuldigten ein mindestens mittelgradig ausgepragtes Abhangigkeitssyn-
drom von Drogen (vorwiegend Kokain und Cannabis) sowie Alkohol vor (ICD 10:
F19.21). Weiter diagnostizierte die Gutachterin beim Beschuldigten eine leicht- bis
mittelgradig ausgepragte histrionische Personlichkeitsstérung mit dissozialen Per-
sonlichkeitsakzenten (ICD 10: F 61; Urk. D1/19/6 S. 43 f. Ziff. 1). Zur Ruckfallge-
fahr hielt die Gutachterin sodann fest, dass aufgrund des beim Beschuldigten vor-
liegenden Abhangigkeitssyndroms eine mittelgradig bis hohe Wahrscheinlichkeit
fur die erneute Begehung von SVG-Delikten, insbesondere fur Fahren in fahrun-
fahigem, intoxiziertem Zustand bestehe. Die Wahrscheinlichkeit weiterer Korper-
verletzungsdelikte ist gemass gutachterlicher Einschatzung dagegen gering

(Urk. D1/19/6 S. 44 Ziff. 3). Sodann erachtete die Gutachterin die Anordnung ei-
ner stationaren Suchtbehandlung i.S.v. Art. 60 StGB als zweckmassig und geeig-
net, um der Gefahr weiterer Straftaten zu begegnen. Die Anordnung einer ambu-
lanten Behandlung des Beschuldigten stufte sie dagegen aufgrund der bei diesem
bestehenden Personlichkeitspathologie als deutlich weniger erfolgsversprechend
ein (Urk. D1/19/6 S. 44 Ziff. 4d).

3. In Wuirdigung des psychiatrischen Gutachtens vom 25. Oktober 2018
sowie der gesamten Akten ergibt sich, dass die gesetzlichen Voraussetzungen
zur Anordnung einer stationaren therapeutischen Massnahme (Suchtbehand-
lung), namentlich die Massnahmebedurftigkeit, die Massnahmefahigkeit sowie die
Verhaltnismassigkeit, gegeben sind (Art. 60 StGB und Art. 63 StGB). Wie bereits
erwahnt wurde, wird die vorinstanzliche Anordnung der stationaren therapeuti-
schen Massnahme i.S.v. Art. 60 im Berufungsverfahren denn auch weder von der
Staatsanwaltschaft noch vom Beschuldigten in Frage gestellt (Urk. 111 S. 5;

Urk. 123 S. 2). Nach dem Ergehen des erstinstanzlichen Urteils am 8. Mai 2019
wurde dem Beschuldigten der vorzeitige Antritt der stationaren therapeutischen
Massnahme per 11. Juni 2019 bewilligt (Urk. 103/2). Der von der Verteidigung
eingereichte Zwischenbericht des Freihofs in Kisnacht ZH vom 25. Mai 2020 at-
testiert dem Beschuldigten denn auch eine erfolgreiche Entwicklung, empfiehit

aber die WeiterflUhrung der Massnahme, um weiter an den identifizierten Defiziten



und protektiven Faktoren zu arbeiten, um so das Ziel der Legalbewahrung errei-
chen zu kénnen (Urk. 143B S. 8). Der Beschuldigte zeigte sich anlasslich der Be-
rufungsverhandlung sodann auch froh dartber, dass er im Rahmen einer statio-
naren Massnahme die Zeit und die Mdglichkeit erhalten habe, um das Geschehe-
ne reflektieren und aufarbeiten sowie an sich selber arbeiten zu konnen (Prot. Il
S. 22 f.). Einwande gegen die Weiterfuhrung der Massnahme wurden weder von
ihm noch von seiner Verteidigung geaussert. Vor diesem Hintergrund ist flr den
Beschuldigten eine stationare therapeutische Massnahme i.S.v. Art. 60 StGB
(Suchtbehandlung) anzuordnen. An diese Massnahme sind sodann jene durch
Haft und vorzeitigen stationaren Massnahmenvollzug erstandenen Tage anzu-
rechnen, welche die Dauer der festgesetzten Freiheitsstrafe von 21 Monaten
Ubersteigen, mithin 283 Tage (vgl. BGE 141 IV 236 E.3.1. ff.; Entscheid des Bun-
desgerichts 6B_375/2018 vom 12. August 2019 E. 2.6).

VIil. Genugtuung

1. Mit dem angefochtenen Urteil wurde der Beschuldigte verpflichtet, dem
Privatklager 1 Fr. 4'000.—, zuzuglich 5 % Zins seit dem 5. Mai 2018 als Genugtu-
ung zu bezahlen. Im Mehrbetrag wurde das Genugtuungsbegehren abgewiesen
(Urk. 110 S. 70).

2.  Der Privatklager 1 beantragte mit seiner Anschlussberufung die Ver-
pflichtung des Beschuldigten zur Bezahlung einer Genugtuung von Fr. 9'000.—,
zuzuglich 5% Zins seit dem 5. Mai 2018 (Urk. 122 S. 2). Mit Erklarung vom
24. Oktober 2020 zog er seine Anschlussberufung indessen noch vor der Beru-
fungsverhandlung vom 3. November 2020 zurick (Urk. 142A). Dementsprechend
ist vom Ruckzug seines Genugtuungsbegehrens im Fr. 4'000.— Ubersteigenden

Betrag Vormerk zu nehmen.



IX. Kosten- und Entschadigungsfolgen

1. Ausgangsgemass — es bleibt beim vorinstanzlichen Schuldspruch we-
gen fahrlassiger schwerer Korperverletzung — ist die erstinstanzliche Kostenaufla-
ge (Ziff. 14 und 15) zu bestatigen.

2. Die Kosten des Berufungsverfahrens tragen die Parteien nach Mass-
gabe ihres Obsiegens oder Unterliegens (Art. 428 Abs. 1 Satz 1 StPO). Ange-
sichts der Bestatigung des vorinstanzlichen Schuldspruchs wegen fahrlassiger
schwerer Korperverletzung (Anklageziffer 1.1.) und des vorinstanzlichen Straf-
masses unterliegen sowohl die Staatsanwaltschaft als auch der Beschuldigte mit
ihren Berufungsantragen vollumfanglich. Zufolge des Rickzugs seiner An-
schlussberufung ist auch ein Unterliegen des Privatklagers 1 gegeben (Art. 428
Abs. 1 Satz 2 StPO). Vor diesem Hintergrund rechtfertigt es sich, die Kosten des
Berufungsverfahrens, mit Ausnahme derjenigen der amtlichen Verteidigung und
der unentgeltlichen Vertretung des Privatklagers 1, zu vier Zehnteln dem Be-
schuldigten und zu einem Zehntel dem Privatklager 1 aufzuerlegen. Die Ubrige
Halfte der Kosten ist auf die Gerichtskasse zu nehmen. Die Kosten der amtlichen
Verteidigung und der unentgeltlichen Vertretung des Privatklagers 1 sind auf die
Gerichtskasse zu nehmen, wobei die Rlckzahlungspflicht des Beschuldigten in
Bezug auf die Kosten der amtlichen Verteidigung im Umfang von vier Zehnteln
vorbehalten bleibt (Art. 135 Abs. 4 StPO).

3. Die amtliche Verteidigung macht fur das Berufungsverfahren Aufwen-
dungen in der Hohe von Fr. 6'973.05 (inkl. Barauslagen und MwSt.; Urk. 143A)
geltend, wobei die Dauer der Berufungsverhandlung (vgl. Prot. Il S. 9 und 45) da-
bei noch nicht mitbertcksichtigt wurde. Nach entsprechender Ergéanzung des
Aufwands ist die amtliche Verteidigung fur das Berufungsverfahren mit Fr. 8'200.—

(inkl. Barauslagen und MwSt.) aus der Gerichtskasse zu entschadigen.

4. Der unentgeltliche Rechtsvertreter des Privatklagers 1 ist gemass sei-
ner Honorarnote mit Fr. 4'800.— (inkl. Barauslagen und MwSt.) aus der Gerichts-
kasse zu entschadigen (Urk. 147).



Es wird beschlossen:

Vom Ruckzug der Anschlussberufung des Privatklagers A. wird Vor-

merk genommen.

Es wird festgestellt, dass der Beschluss des Bezirksgerichtes Dietikon vom
8. Mai 2019 bezuglich der Ziffer 1 (Einstellung des Strafverfahrens betr.
Hausfriedensbruch) und das gleichentags ergangene Urteil des Bezirksge-
richtes Dietikon bezlglich der Dispositivziffern 1, 3.-5. Lemma (Schuldspru-
che wegen Entwendung eines Motorfahrzeuges zum Gebrauch, mehrfachen
Fuhrens eines Motorfahrzeuges trotz Entzug des erforderlichen Fuhreraus-
weise und mehrfacher Ubertretung des BetmG), 2 (Freispruch betr. Ver-
nachlassigung von Unterhaltspflichten und Fahren in fahrunfahigem Zu-
stand), 6-8 (Beschlagnahmungen), 9 (Zivilforderung Privatklagerin 3) und
11-13 (Kostenfestsetzung) in Rechtskraft erwachsen ist.

Mundliche Eréffnung und schriftliche Mitteilung mit nachfolgendem Urteil.

Gegen Ziffer 1 dieses Entscheids kann bundesrechtliche Beschwerde in

Strafsachen erhoben werden.

Die Beschwerde ist innert 30 Tagen, von der Zustellung der vollstandigen,

begrundeten Ausfertigung an gerechnet, bei der Strafrechtlichen Abteilung

des Bundesgerichtes (1000 Lausanne 14) in der in Art. 42 des Bundesge-

richtsgesetzes vorgeschriebenen Weise schriftlich einzureichen.

Die Beschwerdelegitimation und die weiteren Beschwerdevoraussetzungen
richten sich nach den massgeblichen Bestimmungen des Bundesgerichts-

gesetzes.

Es wird erkannt:

Der Beschuldigte B. ist ferner schuldig der fahrlassigen schweren
Korperverletzung im Sinne von Art. 125 Abs. 1 und 2 StGB.



Hinsichtlich des Vorwurfs der vorsatzlichen einfachen Korperverletzung im
Sinne von Art. 123 Ziff. 1 Abs. 1 StGB wird das Verfahren eingestelit.

Der Beschuldigte wird bestraft mit 21 Monaten Freiheitsstrafe und mit
Fr. 500.— Busse. Es wird festgestellt, dass die Freiheitsstrafe durch Haft und

vorzeitigen stationaren Massnahmenvollzug vollumfanglich erstanden ist.

Die Busse ist zu bezahlen. Bezahlt der Beschuldigte die Busse schuldhaft

nicht, so tritt an deren Stelle eine Ersatzfreiheitsstrafe von 5 Tagen.

Es wird eine stationare therapeutische Massnahme im Sinne von Art. 60
StGB (Suchtbehandlung) angeordnet. Es werden 283 Tage Haft und vorzei-
tiger stationarer Massnahmenvollzug bis heute an diese Massnahme ange-

rechnet.

Vom Ruckzug des Genugtuungsbegehrens des Privatklagers 1 im

Fr. 4'000.— Ubersteigenden Betrag wird Vormerk genommen.
Die erstinstanzliche Kostenauflage (Ziff. 14 und 15) wird bestatigt.

Die zweitinstanzliche Gerichtsgebuhr wird festgesetzt auf:

Fr. 3'000.—- ; die weiteren Kosten betragen:
Fr. 8'200.— amtliche Verteidigung;
Fr. 4'800.— unentgeltliche Rechtsvertretung Privatklager 1.

Die Kosten des Berufungsverfahrens, mit Ausnahme derjenigen der
amtlichen Verteidigung und der unentgeltlichen Vertretung des Privatklagers
A.__ ,werden zu vier Zehnteln dem Beschuldigten und zu einem Zehntel
dem Privatklager A.___ auferlegt. Die Halfte dieser Kosten wird auf die
Gerichtskasse genommen. Die Kosten der amtlichen Verteidigung und der
unentgeltlichen Vertretung der Privatklagerschaft werden auf die Gerichts-
kasse genommen. Die Riuckzahlungspflicht des Beschuldigten gemass

Art. 135 Abs. 4 StPO bleibt in Bezug auf die Kosten der amtlichen Verteidi-

gung im Umfang von vier Zehnteln vorbehalten.



10.

11.

Mundliche Eroffnung und schriftliche Mitteilung im Dispositiv an

- die amtliche Verteidigung im Doppel fur sich und zuhanden des
Beschuldigten (Ubergeben);

- die Staatsanwaltschaft | des Kantons Zurich (Ubergeben);

- Rechtsanwalt lic. iur. X. im Doppel fur sich und zuhanden des
Privatklagers 1 (Ubergeben);

- die Privatklagerin 3;

- den Justizvollzug des Kantons Zurich, Abteilung Bewahrungs- und
Vollzugsdienste;

sowie in vollstandiger Ausfertigung an

- die amtliche Verteidigung im Doppel fur sich und zuhanden des
Beschuldigten;

- die Staatsanwaltschaft | des Kantons Zurich;

- Rechtsanwalt lic. iur. X. im Doppel fur sich und zuhanden des
Privatklagers 1;

und nach unbenutztem Ablauf der Rechtsmittelfrist bzw. Erledigung allfalli-

ger Rechtsmittel an

- die Vorinstanz (mit dem Ersuchen um Vornahme der notwendigen Mit-
teilungen betreffend Dispositivziffern 6-8 des vorinstanzlichen Urteils);

- den Justizvollzug des Kantons Zurich, Abteilung Bewahrungs- und
Vollzugsdienste;

- das Strassenverkehrsamt des Kantons Zurich, Abteilung
Administrativmassnahmen, Richterliche Fahrverbote, 8090 Zirich (PIN:
00.014.644.059);

- die KOST Zlrich mit dem Formular "Léschung des DNA-Profils und
Vernichtung des ED-Materials" zwecks Bestimmung der Vernichtungs-
und Léschungsdaten;

- die Koordinationsstelle VOSTRA mit Formular A;

- die Kantonspolizei Zurich, KDM-ZD, mit separatem Schreiben (§ 54a
Abs. 1 PolG).

Gegen diesen Entscheid kann bundesrechtliche Beschwerde in Straf-

sachen erhoben werden.

Die Beschwerde ist innert 30 Tagen, von der Zustellung der vollstandigen,

begrundeten Ausfertigung an gerechnet, bei der Strafrechtlichen Abteilung



des Bundesgerichtes (1000 Lausanne 14) in der in Art. 42 des Bundesge-

richtsgesetzes vorgeschriebenen Weise schriftlich einzureichen.

Die Beschwerdelegitimation und die weiteren Beschwerdevoraussetzungen
richten sich nach den massgeblichen Bestimmungen des Bundesgerichts-

gesetzes.

Obergericht des Kantons Zurich
II. Strafkammer

Zurich, 3. November 2020

Der Prasident: Der Gerichtsschreiber:

Oberrichter lic. iur. Spiess lic. iur. Samokec
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 Anklage:
	Urteil und Beschluss der Vorinstanz: (Urk. 110 S. 68 ff.)
	Es wird beschlossen:
	1. Das Verfahren wird mit Bezug auf den Vorwurf des Hausfriedensbruchs im Sinne von Art. 186 StGB infolge Rückzugs des Strafantrags eingestellt.
	Sodann wird erkannt:
	1. Der Beschuldigte ist schuldig
	 der einfachen Körperverletzung im Sinne von Art. 123 Ziff. 1 Abs. 1 StGB,
	 der fahrlässigen schweren Körperverletzung im Sinne von Art. 125 Abs. 2 StGB,
	 der Entwendung eines Motorfahrzeuges zum Gebrauch im Sinne von Art. 94 Abs. 1 lit. a SVG,
	 des mehrfachen Führens eines Motorfahrzeuges trotz Entzug des erforderlichen Führerausweises im Sinne von Art. 95 Abs. 1 lit. b SVG,
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	4. Die Busse ist zu bezahlen. Bezahlt der Beschuldigte die Busse schuldhaft nicht, so tritt an deren Stelle eine Ersatzfreiheitsstrafe von 5 Tagen.
	5. Es wird eine stationäre therapeutische Massnahme im Sinne von Art. 60 StGB (Suchtbehandlung) angeordnet. Der Vollzug der Freiheitsstrafe wird zu diesem Zweck aufgeschoben. Es wird davon Vermerk genommen, dass der Beschuldigte den möglichst raschen ...
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	10. Der Beschuldigte wird gemäss seiner Anerkennung verpflichtet, dem Privatkläger 1 Fr. 4'000.- zuzüglich 5 % Zins ab 5. Mai 2018 als Genugtuung zu bezahlen. Im Mehrbetrag wird das Genugtuungsbegehren abgewiesen.
	11. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf Fr. 4'500.-. Über die weiteren Kosten (Barauslagen usw.) wird die Gerichtskasse Rechnung stellen.
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	13. Rechtsanwalt lic. iur. X._____ wird für seine Aufwendungen als unentgeltlicher Vertreter des Privatklägers  1 aus der Gerichtskasse mit Fr. 8'889.55 (inkl. Barauslagen und 7. 7 % MwSt.) entschädigt.
	14. Die Kosten der Untersuchung und des gerichtlichen Verfahrens, ausgenommen diejenigen der amtlichen Verteidigung sowie der unentgeltlichen Vertretung des Privatklägers 1, werden dem Beschuldigten auferlegt.
	15. Die Kosten der amtlichen Verteidigung und der unentgeltlichen Vertretung des Privatklägers 1 werden auf die Gerichtskasse genommen; vorbehalten bleibt eine Nachforderung gemäss Art. 135 Abs. 4 StPO.
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	Die Beschwerdelegitimation und die weiteren Beschwerdevoraussetzungen richten sich nach den massgeblichen Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes.
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	1. Der Beschuldigte B._____ ist ferner schuldig der fahrlässigen schweren Körperverletzung im Sinne von Art. 125 Abs. 1 und 2 StGB.
	2. Hinsichtlich des Vorwurfs der vorsätzlichen einfachen Körperverletzung im Sinne von Art. 123 Ziff. 1 Abs. 1 StGB wird das Verfahren eingestellt.
	3. Der Beschuldigte wird bestraft mit 21 Monaten Freiheitsstrafe und mit Fr. 500.– Busse. Es wird festgestellt, dass die Freiheitsstrafe durch Haft und vorzeitigen stationären Massnahmenvollzug vollumfänglich erstanden ist.
	4. Die Busse ist zu bezahlen. Bezahlt der Beschuldigte die Busse schuldhaft nicht, so tritt an deren Stelle eine Ersatzfreiheitsstrafe von 5 Tagen.
	5. Es wird eine stationäre therapeutische Massnahme im Sinne von Art. 60 StGB (Suchtbehandlung) angeordnet. Es werden 283 Tage Haft und vorzeitiger stationärer Massnahmenvollzug bis heute an diese Massnahme angerechnet.
	6. Vom Rückzug des Genugtuungsbegehrens des Privatklägers 1 im Fr. 4'000.– übersteigenden Betrag wird Vormerk genommen.
	7. Die erstinstanzliche Kostenauflage (Ziff. 14 und 15) wird bestätigt.
	8. Die zweitinstanzliche Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf:
	9. Die Kosten des Berufungsverfahrens, mit Ausnahme derjenigen der amtlichen Verteidigung und der unentgeltlichen Vertretung des Privatklägers A._____, werden zu vier Zehnteln dem Beschuldigten und zu einem Zehntel dem Privatkläger A._____ auferlegt. ...
	10. Mündliche Eröffnung und schriftliche Mitteilung im Dispositiv an
	 die amtliche Verteidigung im Doppel für sich und zuhanden des Beschuldigten (übergeben);
	 die Staatsanwaltschaft I des Kantons Zürich (übergeben);
	 Rechtsanwalt lic. iur. X._____ im Doppel für sich und zuhanden des Privatklägers 1 (übergeben);
	 die Privatklägerin 3;
	 den Justizvollzug des Kantons Zürich, Abteilung Bewährungs- und Vollzugsdienste;
	 die amtliche Verteidigung im Doppel für sich und zuhanden des Beschuldigten;
	 die Staatsanwaltschaft I des Kantons Zürich;
	 Rechtsanwalt lic. iur. X._____ im Doppel für sich und zuhanden des Privatklägers 1;
	 die Vorinstanz (mit dem Ersuchen um Vornahme der notwendigen Mitteilungen betreffend Dispositivziffern 6-8 des vorinstanzlichen Urteils);
	 den Justizvollzug des Kantons Zürich, Abteilung Bewährungs- und Vollzugsdienste;
	 das Strassenverkehrsamt des Kantons Zürich, Abteilung Administrativmassnahmen, Richterliche Fahrverbote, 8090 Zürich (PIN: 00.014.644.059);
	 die KOST Zürich mit dem Formular "Löschung des DNA-Profils und Vernichtung des ED-Materials" zwecks Bestimmung der Vernichtungs- und Löschungsdaten;
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	 die Kantonspolizei Zürich, KDM-ZD, mit separatem Schreiben (§ 54a Abs. 1 PolG).

	11. Gegen diesen Entscheid kann bundesrechtliche Beschwerde in Strafsachen erhoben werden.

